
Niedersächsischer Städtetag
10/2017

Verlag WINKLER & STENZEL GmbH 45. Jahrgang 
Burgwedel ISSN 1615-0511



Wir machen es möglich.
Mit unserer kommunalen Förderung für Klimaschutz durch Radverkehr.

Jetzt informieren und zwischen 15. Februar und 15. Mai 2018 
Förderung beantragen. www.klimaschutz.de/radverkehr

Mit persönlicher Beratung vom Projektträger Jülich: 
(030) 20199 – 34 22



201

NST-N 10/2017

10/2017

N
a
c
h
ri

c
h
te

n

Niedersächsischer Städtetag

Impressum
Herausgeber:
Niedersächsischer Städtetag
Prinzenstraße 17, 30159 Hannover
Telefon 0511 36894-0
Telefax 0511 36894-30 
E-Mail: redaktion@nst.de 
Internet: www.nst.de

Verantwortlich für den
redaktionellen Inhalt:

Schriftleitung
Hauptgeschäftsführer  
Heiger Scholz

Verlag, Gesamtherstellung
und Anzeigenverwaltung:
WINKLER & STENZEL GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 35
30938 Burgwedel
Telefon 05139 8999-0
Telefax 05139 8999-50

ISSN 1615-0511

Zurzeit ist die Anzeigenpreisliste Nr. 17 vom 
1. Januar 2017 gültig.

Die Zeitschrift erscheint monatlich. Es 
können auch Doppelhefte erscheinen. Be-
zugspreis jährlich 48,- ¤, Einzelpreis 4,50 ¤ 
zuzüglich Versandkosten. In den Verkaufs-
preisen sind sieben Prozent Mehrwertsteuer 
enthalten. Für die Mitglieder des Nieder-
sächsischen Städtetages ist der Bezug 
durch den Mitgliedsbeitrag abge golten. Wir 
bitten, Bestellungen der Zeit schrift an den 
Verlag zu richten.

Mit dem Namen des Verfassers veröffent-
lichte Beiträge stellen nicht immer die Auf-
fassung der Schriftleitung bzw. des Heraus-
gebers dar. Für den Inhalt der Anzeigen 
übernimmt der Verlag keine Gewähr. Nach-
druck und Vervielfälti gung nur mit Genehmi-
gung der Redaktion. Es ist ohne ausdrück-
liche Genehmigung des Verlages nicht ge-
stattet, fotografische oder elektronische 
Dokumente und ähnliches von den Zeit-
schriftenheften, von einzelnen Beiträgen 
oder von Teilen daraus herzustel len.

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.

Titelfotos

Wolfsburger Rathausvorplatz, phaeno, 
Tim Bendzko und digitale Erlebnisse beim 

Tag der Niedersachsen 2017.

Fotos: Stadt Wolfsburg, Lars Landmann

Inhalt

DAS STADTPORTRÄT

WOLFSBURG – eine beeindruckend junge und innovative Stadt  -----------------------  202

ALLGEMEINE VERWALTUNG

ISG-Seminare im Herbst 2017  -------------------------------------------------------------  204

Die zehn Hauptforderungen des Deutschen Städtetages 
an den neuen Bundestag und die neue Bundesregierung  -------------------------------  205

Die Reform des Niedersächsischen Gefahrenabwehrrechtes  ---------------------------  207

Amtszeiten der Bürgermeister und der Wahlbeamten im Ländervergleich  -------------  210

„Recht gesprochen!“  ------------------------------------------------------------------------  212

JUGEND, SOZIALES UND GESUNDHEIT

Andere Länder, andere Sitten. Kulturverständnis und Hindernisse 
bei der Integration in eine fremde Gesellschaft.  ------------------------------------------  218

PERSONALIEN  --------------------------------------------------------------------------  223

SCHRIFTTUM  ----------------------------------------------------------------------------  223



202

NST-N 10/2017

STADTPORTRÄT

WOLFSBURG – eine beeindruckend 
junge und innovative Stadt
Die Stadt Wolfsburg ist nicht nur ein 
dynamischer Wirtschaftsstandort, sie 
ist auch erfahrener Gastgeber und 
Ausrichter für große Events – ob Fifa-
Frauen-Weltmeisterschaft, Stadtfeste 
oder den Tag der Niedersachsen.

Zur Geschichte

Die fünftgrößte Stadt Niedersachsens gilt 
als eine der bedeutendsten Stadtgrün-
dungen des 20. Jahrhunderts und feiert 
2018 ihren 80. Geburtstag. Sie verdankt 
ihre Gründung dem Entstehen des Volks-
wagenwerkes. Am 1. Juli 1938 wurde 
durch einen förmlichen Erlass des Ober-
präsidenten in Hannover die „Stadt des 
KdF-Wagens“ neu gebildet. Seit 1945 
trägt die Stadt den Namen „Wolfsburg“. 
Eingebettet in zwei große Landschaften, 
im Süden der Harz und im Nordwesten 
die Lüneburger Heide, entstand in nur 
zwei Generationen eine moderne und 
weltoffene Großstadt, in der heute mehr 
als 125 000 Einwohner leben.

Wolfsburg als dynamischer 
Wirtschaftsstandort

Mit dem Stammsitz der Volkswagen AG 
und als Heimat von zahlreichen Auto-
mobilzulieferern, Dienstleistungsunter-
nehmen und Handwerksbetrieben 
ist Wolfsburg einer der dynamischs-
ten Wirtschaftsstandorte Deutsch-
lands. Wolfsburg ist die Stadt mit der 
bundes weit höchsten Ingenieursquote 
und hat als junge Stadt schon immer 
eine große Affinität zu Innovation. So 
haben der Volkswagen Konzern und die 
Stadt 2016 die Initiative #WolfsburgDi-
gital vereinbart, um Wolfsburg zu einer 
Modellstadt der Digitalisierung zu ent-
wickeln. Durch zahlreiche Forschungs-
einrichtungen von Volkswagen, die 
Zuliefer industrie und die aufstrebende 
„Ostfalia – Hochschule für angewandte 
Wissenschaften“ mit mehr als 3200 Stu-
dierenden ist Wolfsburg längst auch ein 
Standort für Wissen schaft und Bildung.

Leben in Wolfsburg

Wolfsburg lockt mit hoher Lebensqua-
lität: Zahlreiche Attraktionen, sehr gute 
Bildungs- und Betreuungsangebote, 
viel Grün, moderne aber auch traditio-
nelle Architektur, städtisches Leben 
genauso wie ländliche Strukturen. Da 
es immer mehr Menschen nach Wolfs-
burg zieht, werden aktuell mit dem 
„Wohnen & Bauen Masterplan 2020“ 

in rund 60 Bauprojekten bis 2020 min-
destens 6000 Wohneinheiten auf den 
Weg gebracht. Für ihre Familien- und 
Kinderfreundlichkeit wurde die Stadt 
mehrfach ausgezeichnet.

Herausragende Freizeit- und 
Kulturangebote

Der automobile Themen- und Erleb-
nispark „Autostadt“ bietet eine Ent-
deckungsreise in die Welt der Mobi-
lität. In der Experimentierlandschaft 
„phaeno“ erleben und entdecken 
Besucherinnen und Besucher eigen-
ständig naturwissenschaftliche sowie 
technische Phänomene. Der Allerpark 
lädt neben zahlreichen sportlichen Frei-
zeitattraktionen – wie Norddeutsch-
lands größtem Freizeit- und Erlebnis-
bad „BadeLand“, dem Hochseilgarten 
„monkeyman“, der „EisArena“, dem 
„Strike“ Event- und Bowlingcenter 
sowie der Wasserski anlage „Wakepark“ 
– zum Entspannen am Sandstrand ein. 
Das „Kunstmuseum Wolfsburg“ faszi-
niert mit wechselnden Ausstellungen 
moderner und zeitgenössischer Kunst. 
Die Geschichte der jungen Stadt wird in 

den historischen Mauern ihres Namens-
gebers, dem Schloss Wolfsburg, sowie 
im Schloss Fallersleben und in der Burg 
Neuhaus lebendig. Die Städtische Gale-
rie bietet darüber hinaus Platz für Kunst 
und Kreation der Gegenwart. In heimeli-
ger Altstadtkulisse begibt sich das Hoff-
mann-von-Fallersleben-Museum auf 
die Spuren des Deutschland-Liedes.

#TDN17 – Tag der Niedersachsen 
2017 in Wolfsburg

Vom 1. bis 3. September 2017 haben 
insgesamt 325 000 Gäste den 35. Tag 
der Niedersachsen in der Wolfsbur-
ger Innenstadt gefeiert. „Ich blicke mit 
Freude auf den TDN17 zurück. Gemein-
sam mit dem Land hat Wolfsburg ein 
erlebnisreiches Programm auf die Beine 
gestellt – zwischen Trachten und digita-
ler Welt, zwischen altem Handwerk und 
E-Mobilität; ein Schaufenster für das 
Land Niedersachsen und das digitale 
Wolfsburg“, erklärt Oberbürgermeister 
Klaus Mohrs. Der Tag der Niedersach-
sen fand nach 1983 und 2005 bereits 
zum dritten Mal in Wolfsburg statt. Auf 
der 1,7 Kilometer langen Festmeile 
begeisterte ein Programm rund um 
Kultur, Sport, Technik und gesellschaft-
lichem Engagement mit zahlreichen 
Informations- und Mitmachangeboten 
sowie lokalen und bekannten Künst-
lern wie unter anderem Tim Bendzko, 
Johannes Oerding, Jupiter Jones und 
Die Lochis.

Weitere Informationen unter 
www.wolfsburg.de

Die Technikmeile – Tag der Niedersachsen 2017

Sport und digitale Erlebnisse beim TDN17
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ISG-Seminare im Herbst 2017
n 13.11.2017
Workshop: Bemessung von 
Gäste- und Tourismusbeiträgen

Referenten: Rechtsanwältin Nadine 
Zurheide, Dipl.-Kfm. Daniel Stein

n 13.11.2017
Eisenbahnkreuzungsrecht – 
Wichtige Praxisfälle von der Planung 
bis zur Abwicklung einer Kreuzung

Referent: Dr. Stefan Rude, 
Rechtsanwalt

Die Innovative Stadt GmbH 
des Niedersächsischen Städ-
tetages bietet laufend Semi-
nare für Mandatsträgerinnen 
und Mandats träger sowie Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern 
von Kommunen an. Das Semi-
narangebot wird dabei ständig 
aktualisiert und ist immer aktuell 
unter www.innovative-stadt.de 
abrufbar. Alle Informationen zu 
den Inhalten, Terminen, Orten 
und Preisen der hier kurz vorge-
stellten Seminare finden sich auf 
dieser Seite. Hier ist auch eine 
Online-Anmeldung mit Platz-
garantie möglich.

Wissen schafft Vorsprung.

  Rechtskonform, sicher und praxiserprobt

  Elektronische Vergabeakte mit Nachtragsverwaltung

  Eigene Formulare oder Vorlagen (VHB, Tariftreue) 

  Bewerberdatenbank inkl. Branchen und Nachweisen

  Assistent für Termin-Planung und LV-Erstellung

 Integrierte Bieterkommunikation

 Hilfe bei Prüfung u. Wertung, Zu-/Absageschreiben

 Etablierte Vergabeplattform mit zahlreichen Schnittstellen

 Komplettes Vergabemanagement oder eVergabe

eVergabe   
So einfach wie ein Handschlag

JETZT KOSTENLOS REGISTRIEREN!    
 deutsches-ausschreibungsblatt.de/evergabe

                                                           

KOSTENFREIE
EINRICHTUNG

n 14.11.2017
Schreibwerkstatt „Onlineschreiben“: 
Professionelle Texte auf Homepage, 
Facebook, etc.

Referent: Michael Konken, Dozent für 
Journalismus und Kommunikation an 
der Uni Vechta

n 15.11.2017
Macht der Körpersprache: 
Menschen „lesen“ und eigene 
Präsenz weiter verstärken

Referent: Dr. Arnd Stiel, Rechtsanwalt

n 21.11.2017
Ausschreibung von Arbeitsmarkt- 
und Sozialdienstleistungen nach 
dem SGB II und III

Referent: Dr. Rainer Noch

n 27.11.2017
Immissionsschutz als Problem von 
Planern, Betreibern und Nachbarn

Referent: Günter Halama, Richter am 
BVerwG a.D.

n 28.11.2017
Workshop: Das öffentliche Bau- und 
Umweltrecht zwischen Öffentlich-
keitsbeteiligung, Informationsfreiheit 
und Datenschutz

Referent: Dipl.-Ing. Harald Toppe, 
Referent für Grundsatzfragen

n 29.11.2017
Vertiefung: Niedersächsisches 
Besoldungsrecht 2017

Referenten: Referatsleiterin Corinna 
Kuhny, Referent Dr. Dirk Blissenbach

n 05.12.2017
Exklusiv für Stadtwerke: Umset-
zung der europäischen Datenschutz 
Grundverordnug (EU-DSGVO): Kann 
die Einführung eines Informations-
sicherheits-Managementsystems 
(ISMS) helfen?

Referenten: Rechtsanwältin Marion 
Albrecht, Dieter Olowson, 
Geschäftsführer

n 06.12.2017
Workshop: Der rechtssichere 
Umgang mit aggressiven Kunden – 
Neue Umfrageergebnisse und Folge-
rungen für ein Schutzpaket

Referent: Dr. Arnd Stiel, Rechtsanwalt

Veranstaltungsort: Akademie 
des Sports im LandesSportBund 
Niedersachsen e.V., Hannover
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Die zehn Hauptforderungen des Deutschen 
Städtetages an den neuen Bundestag und die 
neue Bundesregierung
Beschlossen vom Präsidium des Deutschen Städtetages in seiner 415. Sitzung 
am 12. September 2017 in Kassel

Deutschland braucht 
lebenswerte Städte

Deutschland ist ein Land der Städte, 
die Mehrheit der Menschen lebt hier. 
Die Städte sind Mittelpunkt des gesell-
schaftlichen und kulturellen Lebens. 
Sie sind mehr als Arbeitsplatz oder 
Wohnort. Städte bieten Teilhabe und 
Identifikation. Sie übernehmen Ver-
antwortung für die Lebensqualität der 
Bürgerinnen und Bürger, für politische 
Stabilität und sozialen Zusammenhalt 
in unserem Land. Die Städte prägen 
Gegenwart und Zukunft. Sie stehen als 
Partner von Bund und Ländern bereit, 
um die Zukunftsfähigkeit unseres Lan-
des zu sichern. Partnerschaftliches Mit-
einander bedeutet aber auch, als Part-
ner respektiert und vor schleichender 
Überlastung und Fremdbestimmung 
geschützt zu werden. Damit die Kom-
munen ihrer Rolle und ihren Aufgaben 
für die Bürgerinnen und Bürger bes-
ser gerecht werden können, halten 
die Städte in den kommenden Jahren 
zusätzliche Unterstützung von Bund 
und Ländern für nötig. Vor diesem Hin-
tergrund legt der Deutsche Städtetag 
für die neue Legislaturperiode zentrale 
Forderungen an den neuen Bundestag 
und die neue Bundesregierung vor.

1.  Städtische Einnahmen sichern 
und Investitionen ermöglichen

Der Investitionsstau in den Kommu-
nen ist nach wie vor hoch, die KfW 
beziffert ihn auf 126 Milliarden Euro. In 
allen Bereichen der kommunalen Infra-
struktur besteht umfassender Sanie-
rungs- und Modernisierungsbedarf. 
Die Städte benötigen daher größeren 
finanziellen Handlungsspielraum, um 
mehr investieren zu können. Sie for-
dern die neue Bundesregierung auf, 
die kommunale Investitionskraft dauer-
haft zu stärken. Die Einnahmesituation 
der Städte muss langfristig und planbar 
verbessert werden. Dadurch lässt sich 
die Basis für Investitionen wirksamer 
verbreitern als über befristete Förder-
programme. Als Weg bietet sich an, 
den Gemeindeanteil an der Umsatz-
steuer anzuheben.

2.  Gute Bildung in den Städten – 
Kooperationsverbot aufheben

Bildung muss im Mittelpunkt stehen. 
Angesichts ihrer gesamtstaatlichen 
Bedeutung für Gesellschaft, Wirtschaft 
und Integration muss die Bildung durch 
Bund, Länder und Kommunen gemein-
sam weiterentwickelt werden. Das in 
der laufenden Legislaturperiode gelo-
ckerte Kooperationsverbot sollte in der 

Bildungspolitik vollständig aufgehoben 
und die Zusammenarbeit im Sinne 
eines „kooperativen Föderalismus“ 
weiter entwickelt werden. Der Bund 
muss sich in zentralen kommunalen 
Handlungsfeldern, wie der digitalen 
Bildungsinfrastruktur oder beim Aus-
bau von Ganztagsschulen, finanziell 
engagieren können. Allein der Investi-
tionsrückstand im Bereich der Schu-
len macht mehr als ein Viertel der not-
wendigen Investitionen für die gesamte 
kommunale Infrastruktur aus.

3.  Familiengerechte Städte – Aus-
bau der Kindertagesbetreuung

Bildungs- und Teilhabechancen für 
alle beginnen weit vor der Schule. 
Die Städte haben in den vergangenen 
Jahren viel geleistet für den Auf- und 
Ausbau einer flächendeckenden und 
qualitativ guten Kinderbetreuung. Der 
Bedarf nimmt aber weiter deutlich zu. 
Die Städte erwarten, dass der Bund 
sich nicht nur an den Investitionsko-
sten, sondern auch an den Betriebsko-
sten der Kindertagesbetreuung dauer-
haft beteiligt. Bund und Länder müssen 
die Mehrkosten für die Qualitätsent-
wicklung tragen und die zusätzlichen 
Mittel müssen ungeschmälert bei den 
Kommunen ankommen.

4.  Sozialausgaben – Entlastung 
statt neuer Belastung

Die sozialen Unterstützungs- und Ver-
sorgungsstrukturen in den Städten 
sind vielfältig. Kitas, Krankenhäuser, 
Pflege, Förderung am Arbeitsmarkt 
– Jahr für Jahr steigen die Sozial-
ausgaben der Kommunen um rund 
zwei Milliarden Euro. Zumeist sind sie 
fremdbestimmt. Das verstärkte Enga-
gement des Bundes hat gestiegene 
Belastungen abmildert. Das reicht aber 
nicht, es sind weitere Entlastungen bei 
den Sozialausgaben erforderlich. Vor-
rangig sollte der Bund seinen Anteil an 
den Kosten der Unterkunft erhöhen, 
damit vor allem besonders belastete 
Kommunen entlastet werden. Und 
die Städte benötigen einen verläss-©

 D
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lichen Schutz vor nicht gegenfinan-
zierten Ausweitungen sozialer Leis-
tungen. Neue, bereits beschlossene 
Leistungen, insbesondere durch das 
Unterhaltsvorschussgesetz, das Bun-
desteilhabegesetz und die Pflegestär-
kungsgesetze, müssen seriös evaluiert 
und vollständig von Bund und Ländern 
ausgeglichen werden.

5.  Altschulden – Städte nicht 
alleine lassen

Die immens hohen Altschulden stel-
len ein nur begrenzt beherrschbares 
Risiko in den Haushalten der betrof-
fenen Kommunen dar. Diese Städte 
sind nicht in der Lage, das Altschul-
denproblem, das vor allem aus Struk-
turkrisen resultiert, aus eigener Kraft 
zu lösen. Sie dürfen damit nicht alleine 
gelassen werden. Der Deutsche Städ-
tetag fordert, dass der Bund zusam-
men mit den jeweiligen Ländern in der 
neuen Legislaturperiode die Lösung 
des Altschuldenproblems angeht. In 
einem ersten Schritt sollten Maßnah-
men getroffen werden, um das Zinsri-
siko zu verringern. Und in einem zwei-
ten Schritt müssen die Altschulden auf 
ein akzeptables Maß zurückgeführt 
werden.

6.  Integration vorantreiben – 
Aufnahme- und Anerkennungs-
verfahren effektiver machen

Die Integration der zugewanderten 
Menschen wird eine zentrale kom-
munale Herausforderung der näch-
sten Jahre sein. Umso wichtiger ist 
es, Bleibeberechtigte rasch und wir-
kungsvoll in Integrationsmaßnahmen 
zu vermitteln. Die Bundesmittel für 
Eingliederungsleistungen und Verwal-
tungskosten in den Jobcentern müs-
sen vom Bund deutlich erhöht werden. 
Die Bundesfinanzierung für die flucht-
bedingten Kosten der Unterkunft im 
Sozialgesetzbuch II muss über das 
Jahr 2018 hinaus fortgesetzt wer-
den. Eine Integra tionspauschale des 
Bundes wird in den Jahren ab 2019 
ebenso weiter benötigt. Ein angemes-
sener Anteil dieser Mittel muss aber 
auch bei den Kommunen ankommen 
und darf nicht in den Landeshaushal-
ten hängenbleiben. Es bedarf schnel-
lerer und effektiverer Aufnahme- und 
Anerkennungsverfahren, damit rasch 
Klarheit besteht, wer ein Bleiberecht 
in Deutschland besitzt und wer nicht. 
Anreize für freiwillige Ausreisen gilt es 
zu stärken. Vollziehbar Ausreisepflich-
tige müssen aus Einrichtungen der 

Länder heraus zurückgeführt werden. 
Asylbewerber ohne Bleibeperspektive 
dürfen nicht auf die Kommunen ver-
teilt werden.

7.  Digitalisierung – Städte 
gestalten Veränderungen

Die Digitalisierung wird das Bild 
unserer Städte und unser Miteinan-
der verändern. Selbstbewusst und 
offen gegenüber dem Neuen werden 
die Städte Veränderungen Rechnung 
tragen. Um zukunftsfähig zu sein, ist 
eine flächendeckende Glasfaserinfra-
struktur auf Gigabit-Niveau nötig. Das 
in der Digitalen Agenda definierte Ziel, 
bis 2018 überall 50 Mbit/s zu erreichen, 
kann nur ein Zwischenschritt sein. Die 
Bundesregierung ist aufgefordert, Digi-
talisierungskonzepte und -strategien 
der Städte zu fördern und Pilotprojekte 
zu etablieren. Bei der Digitalisierung 
der Verwaltungsleistungen kann der 
angestrebte Portalverbund von Bund, 
Ländern und Kommunen ein wichtiger 
Schritt sein. Die bestehenden Portale 
sollten intelligent verknüpft werden.

8.  Mobile Städte – Verkehrspolitik 
neu denken

Städtischer Raum ist endlich. Dies 
erfordert gerade in der Verkehrspoli-
tik ein Umdenken. Der Deutsche Städ-
tetag fordert, städtische und stadtre-
gionale Verkehre für den Wandel von 
Mobilität und Transport stärker in den 
Fokus zu nehmen. Der öffentliche Nah-
verkehr bleibt der Grundpfeiler einer 
nachhaltigen Verkehrspolitik. Damit 
der ÖPNV zu einem vernetzten Ver-
kehrsangebot von Bus und Bahn mit 
anderen Verkehrsmitteln umgestaltet 
werden kann, muss dieser Prozess 
ebenso stärker unterstützt werden wie 
der Mobilitätswandel durch Elektromo-
bilität und Carsharing. Die Umrüstung 
von ÖPNV-Fahrzeugen muss ausrei-
chend gefördert werden, weil sich die 
Ziele des Umwelt- und Klimaschutzes 
andernfalls nicht zeitnah und wirksam 
erfüllen lassen.

9.  Klimaschutz verstärken – 
saubere Luft in den Städten

Die beschlossenen europäischen und 
nationalen Ziele zur Verringerung der 
Luftschadstoffe müssen nach Auffas-
sung der Städte eingehalten werden. 
Besonders die Emissionen aus dem 
Verkehr und dem Gebäudebereich 
müssen reduziert werden. Das System 
zum Emissionshandel ist wirksamer 
zu gestalten. Die Städte selbst stoßen 

an ihre Grenzen, Verkehrsemissionen 
mit stadtplanerischen, verkehrsplane-
rischen und ordnungsrechtlichen Maß-
nahmen zu verringern. Die Vereinba-
rungen des Nationalen Forums Diesel 
als erster Schritt müssen rasch umge-
setzt werden und weitere Schritte müs-
sen folgen. Es wird darauf ankommen, 
schnell messbare Erfolge beim Rück-
gang der Stickoxide zu erzielen, um 
dem Gesundheitsschutz Rechnung zu 
tragen und Fahrverbote vermeiden zu 
können. Der Deutsche Städtetag hält an 
seiner Forderung einer Blauen Plakette 
fest, damit die Städte eventuell von den 
Gerichten verhängte Fahrverbote prak-
tikabel handhaben und zwischen emis-
sionsärmeren und umweltschädliche-
ren Fahrzeugen unterscheiden können. 
Die EURO 6-Norm für Kraftfahrzeuge 
sollte weiterentwickelt, eine umweltge-
rechte Kraftstoffbesteuerung und eine 
emissionsabhängige Dienstwagenbe-
steuerung sollten geprüft werden.

10.  Stadtentwicklung und 
Wohnen – Engagement des 
Bundes fortsetzen

Lebendige Städte und Stadtteile brau-
chen Wohnraum für alle und eine gute 
Mischung aus Leben, Arbeiten und 
Einkaufen. Eine aktive, dem Gemein-
wohl verpflichtete Bodenpolitik ist der 
Schlüssel für eine sozial ausgewogene 
Stadtentwicklung. Die Städtebauför-
derung ist hierfür ein wichtiges und 
erfolgreiches Instrument. Der Bund ist 
aufgefordert, den bewusst breiten und 
flexiblen Ansatz der Städtebauförde-
rung wieder herzustellen. Es braucht 
eine verlässliche und mittel- bis lang-
fristig konstante Mittelausstattung 
mindestens auf dem aktuellen Niveau 
von 790 Millionen Euro. Um mehr 
Wohnbauflächen aktivieren und nach-
fragegerechte Konzepte zur Wohn-
raumförderung für breite Schichten 
der Bevölkerung entwickeln zu kön-
nen, muss der Gemeinwohlgedanke 
im Bodenrecht und beim Verkauf von 
Bundesliegenschaften gestärkt wer-
den. Der Deutsche Städtetag fordert 
von der neuen Bundesregierung eine 
langfristige und ressortübergreifend 
angelegte Wohnungspolitik. Der Bund 
muss den sozialen Wohnungsbau auch 
über das Jahr 2019 hinaus weiter mit-
verantworten. Daneben braucht es 
finanzielle Anreize für den Bau bezahl-
barer, frei finanzierbarer Wohnungen, 
etwa über Investitionszulagen oder ein 
Baukindergeld. Ein Instrumentenmix ist 
wichtig.
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Die Reform des Niedersächsischen 
Gefahrenabwehrrechtes
Von Dipl.-Jur. Jan Philipp Augustin

Kaum ein anderes Thema steht der 
Zeit so im Fokus der politischen und 
gesellschaftlichen Debatte wie das der 
inneren Sicherheit. Nicht erst seit dem 
islamistischen Anschlag auf den Ber-
liner Weihnachtsmarkt und den Aus-
schreitungen rund um den G-20 Gipfel 
in Hamburg ist das Sicherheitsemp-
finden in weiten Kreisen der Bevöl-
kerung erschüttert. Bereits seit vielen 
Jahren wird diskutiert, ob die gesetz-
lichen Rahmenbedingungen, etwa im 
Umgang mit der Gewalt von Fußballan-
hängern oder der zunehmenden Pola-
risierung zwischen links- und rechts-
extremen Gruppierungen, ausreichend 
sind. Der Landesgesetzgeber bewegt 
sich hierbei in einem Spannungsfeld 
zwischen effektiver Gefahrenabwehr 
und der Gewährleistung individueller 
Freiheiten.

Die Niedersächsische Landesregie-
rung hat vor dem Hintergrund dieser 
Sachlage im August 2016 einen Ent-
wurf zur Änderung des Niedersäch-
sischen Gesetzes über die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung (NSOG) in den 
Landtag eingebracht1. Das Ziel der 
geplanten Reform sei es, „Regelungen 
für eine bürgernahe, qualifizierte und 
effektive Tätigkeit der Gefahrenab-
wehrbehörden und der Polizei zu 
treffen“2. Auf Grund der geänderten 
Mehrheitsverhältnisse im niedersäch-
sischen Landtag, wird die Reform 
jedenfalls in dieser Legislaturperiode 
von diesem nicht mehr beschlossen 
werden. Da das Thema der inneren 
Sicherheit auch für die nächste Lan-
desregierung ganz oben auf der poli-
tischen Agenda stehen wird, sollen 
im Folgenden die Reformvorschläge 
eine rechtliche Würdigung erfah-
ren und auf ihre Zweckmäßigkeit hin 
überprüft werden. Der Schwerpunkt 
wird hierbei auf die Schutzgüter der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung, 
als auch die vorgeschlagenen Ände-
rungen im Bereich einzelner Standard-
maßnahmen gelegt.

1 Drucksache des Landtages 17/6232

2 Drucksache des Landtages 17/6232, S. 28.

1.  Die öffentliche Ordnung als 
Schutzgut

Bereits seit dem 19. Jahrhundert ist 
der Begriff der „Gefahr“ Kernelement 
des deutschen Polizeirechts. In allen 
Polizeigesetzen der Länder und des 
Bundes ist sie Tatbestandsvorausset-
zung für Eingriffe auf Grund der allge-
meinen Generalklausel und Standard-
maßnahmen. Nach § 2 Nr. 1 a) NSOG 
bedeutet eine Gefahr eine Sachlage, 
bei der im einzelnen Fall die hinrei-
chende Wahrscheinlichkeit besteht, 
dass in absehbarer Zeit ein Schaden 
für die öffentliche Sicherheit oder Ord-
nung eintreten wird. Nach dem Willen 
der Niedersächsischen Landesregie-
rung soll die öffentliche Ordnung künf-
tig kein Schutzgut mehr darstellen. Mit 
der „Durchnormierung aller Lebensbe-
reiche“ bestehe für die öffentliche Ord-
nung keine praktische Relevanz mehr, 
da die öffentliche Sicherheit insofern 
bereits die Unverletzlichkeit der objek-
tiven Rechtsordnung umfasse3.

Der Begriff der öffentlichen Ordnung 
kann auf eine lange Rechtstradition 
zurückblicken und war immer wie-
der Gegenstand von vor allem politi-
schen Kontroversen. Nach ständiger 
Rechtsprechung umfasst das Schutz-

3 Drucksache des Landtages 17/6232, S. 33.

gut die Gesamtheit der ungeschrie-
benen Regeln, deren Befolgung nach 
den jeweils herrschenden sozialen und 
ethischen Anschauungen als uner-
lässliche Voraussetzung eines geord-
neten menschlichen Zusammenlebens 
innerhalb eines bestimmten Gebietes 
angesehen wird4. Nach Regierungs-
wechseln wurde das Schutzgut in 
Niedersachsen im Jahr 1994 gestri-
chen und 2003 wieder eingeführt. 
Der Niedersächsische Städtetag hat 
sich zu Recht gegen die Streichung 
des Schutzgutes ausgesprochen5, da 
der öffentlichen Ordnung gerade für 
die kommunale Gefahrenabwehr eine 
überragende Bedeutung zukommt.

Zunächst kann insbesondere die 
Begründung der Landesregierung 
nicht überzeugen. Auf der einen Seite 
spricht diese dem Schutzgut die prak-
tische Relevanz ab, sieht aber anderer-
seits selbst die Gefahr von Regelungs-
lücken, wenn sie darauf hinweist, dass 
der Tatbestand des § 118 OWiG wei-
terhin die öffentliche Ordnung umfasse 
und gefahrenabwehrrechtliche Maß-
nahmen ermögliche6. Dieser könne 

4 BVerfG, DVBl. 2001, 1054, 1055.

5 Presseinformation Nr. 8/2016, – „öffentliche 
Ordnung“ muss im Gesetz stehen bleiben –.

6 Drucksache des Landtages 17/6232, S. 33.
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„beispielsweise bei aggressivem Bet-
teln, Alkoholgelagen in der Öffentlich-
keit oder dem Verrichten einer Notdurft 
auf der Straße einschlägig sein“. Das 
die Aufzählung sozialschädlichen Ver-
haltens aus Sicht der Landesregierung 
selbst nur beispielhaft möglich ist, zeigt 
das für eine effektive Gefahrenabwehr 
ein Auffangtatbestand unterhalb von 
normierten Verhaltensgeboten erfor-
derlich ist. Zwar ist der Anwendungs-
bereich der öffentlichen Ordnung 
etwa mit den Sperrbezirksverord-
nungen nach Art. 297 I Nr.1. EGStGB 
oder dem Immissionsschutzgesetz 
erheblich eingeschränkt worden, dem 
Gesetzgeber ist es jedoch unmöglich 
alle mögliche Gefahrenlagen voraus-
zusehen. Bezeichnender Weise führt 
die Begründung des Entwurfes aus, 
dass die praxisnahen Verbände, wie 
die Arbeitsgemeinschaft kommunaler 
Spitzenverbände, der Bund Deutscher 
Kriminalbeamter und der Niedersäch-
sische Richterbund die Gefahr von 
Regelungslücken sähen, insbesondere 
die Gewerkschaften diese Bedenken 
aber nicht teilten7.

Überdies sind die Tatbestandsvoraus-
setzung des § 118 OWiG deutlich enger 
als die des Gefahrenabwehrrechtes, da 
dieser vorsätzliches Verhalten erfordert 
und somit für fahrlässig hervorgerufene 
Sachlagen keine Eingriffsmöglichkeit 
bietet. Weiterhin bezweckt das OWiG 
im Gegensatz zum Polizeirecht nicht 
die Prävention, sondern die Repres-
sion. Es ist daher zweifelhaft, ob der 
Begriff der öffentlichen Ordnung des 
OWiG mit dem des bisherigen § 2 Nr. 1 
NSOG als deckungsgleich anzuse-
hen ist. In jedem Fall würde durch die 
geplante Streichung aus dem Landes-
recht eine erhebliche Rechtsunsicher-
heit geschaffen werden.

In der Literatur wird gegen das Schutz-
gut insbesondere das Argument der 
mangelnden Bestimmtheit und des 
Minderheitenschutzes vorgetragen, da 
sich soziale und ethische Vorstellungen 
nach der Mehrheit richteten8. Diese 
Auffassung verkennt jedoch zum einen, 
dass auch unbestimmte Rechtsbegriffe, 
wie der der öffentlichen Ordnung, nach 
Art. 19 IV GG der vollen gerichtlichen 
Überprüfung unterliegen, wodurch ein 
effektiver Rechtsschutz gewährleistet 

7 Drucksache des Landtages 17/6232, S. 33.

8 Vgl. Götz/Geis, Allgemeines Polizei und Ord-
nungsrecht, § 5, Rn. 4.

ist und diese in allen Rechtsgebieten 
vielfach verwendet werden (Bsp. § 228 
StGB, 138 BGB). Weiterhin weist der 
Minderheitenschutz, beispielsweise 
mit der Religions- oder Meinungsfrei-
heit, besondere eigenständige grund-
rechtliche Schutzbereiche auf, die nur 
durch kollidierendes Verfassungsrecht 
einschränkbar sind.

Zudem wären insbesondere im Bereich 
des Minderheitenschutzes Rege-
lungslücken zu befürchten, da das 
Schutzgut als Rechtsgrundlage für 
die Untersagung rechtsextremer Ver-
haltensweisen unterhalb strafwürdigen 
Verhaltens (beispielsweise Hissen der 
Reichskriegsflagge vor einer Syna-
goge) und Auflagen für rechtsextreme 
Versammlungen dient. Die Landesre-
gierung hat dieses Problem wohl selbst 
gesehen und von einer Streichung der 
öffentlichen Ordnung in § 8 I NVersG für 
Auflagen abgesehen, obwohl gerade 
an Eingriffe in die Versammlungsfrei-
heit im Vergleich zu anderen Grund-
rechten eine besonders hohe Recht-
fertigungslast zu stellen ist. Außerhalb 
von Versammlungen könnten derartige 
Verhaltensweisen dann aber nicht mehr 
untersagt werden.

Die öffentliche Ordnung sollte daher im 
Interesse einer effektiven Gefahrenab-
wehr in der Praxis auch in Niedersach-
sen als Schutzgut bestehen bleiben.

2.  Definition der öffentlichen 
Sicherheit

Nach dem Entwurf der Landesregie-
rung soll der Begriff der öffentlichen 
Sicherheit als „die Unverletzlichkeit 
der Normen der Rechtsordnung, die 
Unversehrtheit von Leben, Gesundheit, 
Freiheit, Ehre und Vermögen der einzel-
nen Person sowie die Veranstaltungen, 
der Bestand und die Funktions fähigkeit 
des Staates und seiner Einrichtungen“9 
legaldefiniert werden. Hiermit wird zwar 
die ständige Rechtsprechung zu diesem 
unbestimmten Rechtsbegriff weitge-
hend umgesetzt10, wenn der Gesetzge-
ber eine Legaldefinition vornimmt, wird 
hiermit aber auch zugleich der Spiel-
raum für eine richterliche Rechtsfort-
bildung eingeschränkt, obwohl diese 
gerade im Gefahrenabwehrrecht von 
besonderer Bedeutung ist. So umfasst 
der angestrebte Gesetzes wortlaut nicht 
das allgemeine Persönlichkeitsrecht, 

 9 Drucksache des Landtages 17/6232, S. 9.

10 BVerwG, Urteil vom 28. März 2012, 
Az. 6 C 12.11.

obwohl dieses von der Literatur ein-
hellig als Individualrechtsgut im Rah-
men der öffentlichen Sicherheit angese-
hen wird11. Auch ist in jüngster Zeit ein 
praktisches Bedürfnis für präventives 
Handeln zum Schutz dieses Individu-
alrechtsgutes entstanden (Versamm-
lungen vor den Privatwohnungen von 
Mandatsträgern). Im Interesse einer 
effektiven Gefahrenabwehr wäre es 
daher erforderlich die Definition der 
öffentlichen Sicherheit auch um „son-
stige Rechtsgüter der einzelnen Person“ 
zu ergänzen, um Raum für eine rich-
terliche Rechtsfortbildung zu schaffen.

3.  Gefährderansprache und 
Meldeauflage

Uneingeschränkt begrüßenswert ist 
das Vorhaben der Landesregierung 
mit Einfügung der § 12 a und § 16 a 
Rechtsgrundlagen für Gefährderan-
sprache, Gefährderanschreiben und 
Meldeauflage zu schaffen. Anders 
als von der Landesregierung im Ent-
wurf dargestellt12, sind die Regelungen 
jedoch nicht alle bundesweit einmalig, 
in Rheinland- Pfalz besteht mit § 12 a 
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz 
bereits seit dem Jahr 2011 eine Norm 
zur Meldeauflage. Da diese Instru-
mente vor Großereignissen inzwischen 
regelmäßig Anwendung finden, war es 
mit Blick auf die von der Rechtspre-
chung entwickelte Wesentlichkeits-
lehre, nach der der Gesetzgeber für 
typisierte grundrechtsrelevante Ein-
griffmaßnahmen eine Rechtsgrundlage 
schaffen muss, verfassungsrechtlich 
geboten, die Tatbestandsvorausset-
zungen zu normieren und nicht wei-
ter auf die Generalklausel zu stützen. 
Auch wenn Gefährderansprache- und 
anschreiben gegenüber dem Adres-
saten keine Regelungswirkung entfal-
ten, wird hierdurch dennoch die Wil-
lensentschlussfreiheit nach Art. 2 I 
GG tangiert. Durch die Meldeauflage 
wird zweckgerichtet in die Freizügig-
keit nach Art. 11 GG eingriffen. Der 
Entwurf sieht die Möglichkeiten der 
Gefährderansprache an der Wohnung 
der betroffenen Person, die Vorladung 
zur Gefährderansprache auf einer Poli-
zeidienststelle, sowie das schriftliche 
Gefährderanschreiben vor. Der erfor-
derliche Gefahrenverdacht ist auf die 

11 Vgl. Ulrich/Weiner/Brüggemann, Nieder-
sächsisches Polizeirecht, S. 29; Götz/Geis, 
Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, § 4, 
Rn. 18.

12 Drucksache des Landtages 17/6232, S. 30.
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Begehung von Straftaten begrenzt, 
bei einem Gefahrenverdacht außerhalb 
von strafwürdigen Verhalten kann eine 
Gefährderansprache weiterhin auf § 11 
NSOG gestützt werden auf.

Durch die Meldeauflage soll die Polizei 
künftig anordnen können, „dass sich 
die Person einmalig zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt oder mehrmals innerhalb 
eines bestimmten Zeitraums auf einer 
Polizeidienststelle vorzustellen hat, 
soweit dies zur Verhütung der Straftat 
erforderlich ist“13. Die Beschränkung 
auf Straftaten war wegen des Krimina-
litätsvorbehaltes in Art. 11 II GG erfor-
derlich. Insbesondere zur Durchset-
zung von Ausreiseverboten nach § 10 
PassG für sogenannte Gefährder, ist 
die Meldeauflage zudem ein unver-
zichtbares Instrument geworden. Die 
Dauer der Meldeauflage ohne richter-
liche Entscheidung erscheint jedoch 
wegen der Erheblichkeit des Grund-
rechtseingriffes bedenklich. Nach dem 
Entwurf ist die Anordnung auf höch-
stens sechs Monate zu befristen, eine 
Verlängerung um jeweils höchstens 
sechs weitere Monate ist zulässig. 
Nach § 12 a des Rheinland-pfälzischen 
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz 
ist die Maßnahme auf einen Monat zu 
beschränken und kann nur durch rich-
terliche Entscheidung um jeweils einen 
Monat verlängert werden. Es wäre 
daher begrüßenswert, wenn auch in 
Niedersachsen jedenfalls die Verlänge-
rung der Maßnahme der richterlichen 
Entscheidung bedarf.

4. Sicherstellung von Buchgeld

Begrüßenswert ist auch die geplante 
Einfügung von § 26 a NSOG. Hiernach 
können „die Verwaltungsbehörden und 
die Polizei Bargeld, das von einer Straf-
verfolgungsbehörde sichergestellt oder 
beschlagnahmt und zwecks Verwah-
rung auf ein Verwahrkonto eingezahlt 
wurde (Buchgeld), unter den Voraus-
setzungen des § 26 Nr. 1 sicherstellen. 
Die Sicherstellung bedarf der Zustim-
mung durch die zuständige Staatsan-
waltschaft. Das sichergestellte Buch-
geld ist in Verwahrung zu nehmen.“ 
Hiermit wird eine präventive Gewinnab-
schöpfung ermöglicht, die bislang auf 
eine Analogie zur Sicherstellung von 
körperlichen Sachen gestützt wird. 
Diese ist erforderlich, da eine für eine 
präventive Gewinnabschöpfung im 
Rahmen des erweiterten Verfalls nach 

13 Drucksache des Landtages 17/6232, S. 5.

§ 73 d StGB der dringende Tatver-
dacht allein nicht ausreicht, sondern 
eine Verurteilung wegen einer ande-
ren bestimmten Straftat (bsp. § 244 IV 
StGB) als der aus der das Buchgeld 
erlangt wurde erforderlich ist.

5.  Parlamentarische Kontrolle 
von Gewahrsamseinrichtungen 
der Polizei

Der Entwurf der Landesregierung soll 
durch Einfügung des § 21 a eine par-
lamentarische Kontrolle von Gewahr-
samseinrichtungen der Polizei ermög-
lichen. Hiernach soll „jedes Mitglied 
des für Inneres zuständigen Aus-
schusses des Landtags die Einrich-
tungen der Polizei für den Vollzug des 
Gewahrsams jederzeit und ohne vor-
herige Anmeldung besichtigen dür-
fen. Es darf mit Einverständnis der in 
Gewahrsam genommenen Person die 
Räume, in denen sie untergebracht ist, 
besichtigen und mit ihr ohne Beisein 
einer anderen Person sprechen, es sei 
denn, dass dadurch der Zweck oder 
die Durchführung des Gewahrsams 
gefährdet wird“14. Der Vorschlag ist von 
der Deutschen Polizeigewerkschaft, 
der Gewerkschaft der Polizei und dem 
Bund Deutscher Kriminalbeamter zu 
Recht kritisiert worden. Zum einen 
impliziert der Vorschlag, dass die der-
zeitige Gewahrsamspraxis überhaupt 
eine parlamentarische Kontrolle erfor-
dert, die über die ohnehin bestehende 
Möglichkeit des Individualrechtsschutz 
hinausgeht, zum anderen wird auf den 
Dienstablauf keine Rücksicht genom-
men. Nach der Begründung der Lan-
desregierung betrifft die Einschränkung 
des Besichtigungsrechtes lediglich die 
Fälle, in denen von der in Gewahrsam 
genommenen Person eine Gefahr für 
Dritte ausgeht15. Die Personaldecke 
der Polizei wird jedoch, insbeson-
dere bei größeren Einsatzlagen, nicht 
immer eine unangekündigte Besichti-
gung zulassen. Selbst wenn man eine 
parlamentarische Kontrolle für erfor-
derlich hält, sollte der Wortlaut daher 
wie folgt angepasst werden: „…es 
sei denn, dass dadurch der Zweck, 
die Durchführung des Gewahrsams 
gefährdet oder der polizeiliche Dienst-
ablauf behindert werden“.

6. Einsatz von „Body-Cams“

In den vergangenen Jahren hat die 
Gewalt gegenüber Polizisten nicht nur 

14 Drucksache des Landtages 17/6232, S. 6.

15 Drucksache des Landtages 17/6232, S. 42.

bei Großveranstaltungen, sondern auch 
im Alltag zugenommen. Der Einsatz von 
„Body-Cams“ zum Schutz der Beam-
ten ist daher grundsätzlich begrüßens-
wert, da dieser nach den Erfahrungen 
in Hessen nachweislich deeskalierend 
wirkt. Der Entwurf der Landesregierung 
zur Einfügung des § 32 IV S.2 ist jedoch 
nicht gelungen. Hiernach „darf die Poli-
zei bei der Durchführung von Identi-
tätsfeststellungen nach diesem Gesetz 
oder anderen Rechtsvorschriften an 
öffentlich zugänglichen Orten Bild- 
und Tonaufzeichnungen offen anferti-
gen, wenn dies nach den Umständen 
zum Schutz von Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten oder Dritten gegen eine 
Gefahr für Leib oder Leben erforder-
lich ist“16. Durch die Beschränkung auf 
öffent liche Orte wird der praktische 
Nutzen der „Body-Cams“ erheblich ein-
geschränkt. Eine gesteigerte Gewalt-
bereitschaft und emotionale Erregung 
des Störers bestehen insbesondere 
im Rahmen häuslicher Gewalt in der 
eigenen Wohnung. Auch vor dem Hin-
tergrund der dramatisch gestiegen 
Zahl an Wohnungseinbruchsdiebstäh-
len erschließt sich nicht, warum der 
Einsatz der „Body-Cams“ bei einem 
entsprechenden Gefahrenverdacht 
ausgeschlossen sein soll. Die Landes-
regierung begründet die Beschränkung 
damit, dass „ein Eingriff in das Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung 
der sorgfältigen Abwägung bedarf 
und möglichst gering gehalten werden 
soll“. Im Rahmen dieser Abwägung 
überwiegt jedoch gerade der Schutz 
der besonders hochwertigen Rechts-
güter von Leib und Leben der Polizei-
beamten das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung. Weiterhin hängt es 
vom Willen des Störers selbst ab, ob er 
der Polizei Anlass zur Vornahme von 
Gefahrenabwehrmaßnahmen gibt, 
sodass der Eingriff in das Rechtsgut 
gering ist.

7. Fazit

Die Streichung der öffentlichen Ord-
nung würde eine effektive Gefahren-
abwehr, insbesondere für die Städte 
und Gemeinden, erschweren. Die 
Vorschläge im Bereich einzelner Stan-
dardmaßnahmen sind grundsätzlich 
begrüßenswert, jedoch nicht immer 
praxistauglich ausgestaltet.

16 Drucksache des Landtages 17/6232, S. 9.
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Amtszeiten 
der Bürger-
meister und 
der Wahl-
beamten 
im Länder-
vergleich
Von Stefan Wittkop, 
Beigeordneter beim 
Niedersächsischen 
Städtetag

Der Niedersächsische Städtetag for-
dert die Rückkehr zur achtjährigen 
Amts- und Wahlzeit von (Ober-/Samt-
gemeinde-)Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister. Zur Aufwertung dieser 
Umfrage sind insbesondere folgende 
Punkte hervorzuheben:

• Die Wahlperiode der kommunalen 
Vertretungen beträgt in allen Län-
dern fünf Jahre; eine Ausnahme 
bildet hier lediglich Bayern, hier 
beträgt die Wahl periode der kom-
munalen Vertretungen sechs Jahre.

• Die Amtszeiten der Bürgermeister/
Landräte beträgt lediglich in Nie-
dersachsen und Nordrhein-West-
falen fünf Jahre; in allen anderen 
Bundesländern sind die Amtszeiten 
länger – das Saarland hat mit zehn 
Jahren Amtszeit die höchste.

• Nur in Niedersachsen und Nordr-
hein-Westfalen unterscheiden sich 
die Amtszeiten der Bürgermeister 
von den der Wahlbeamten. In allen 
anderen Bundesländern sind die 
Zeiten identisch.

• Hervorzuheben ist noch, dass in 
Schleswig-Holstein die Amtszeiten 
der Bürgermeister und der übrigen 
Wahlbeamten mindestens sechs 
Jahre beträgt, höchstens acht Jahre. 
Bestimmt wird dies durch die jeweils 
zu beschließende Hauptsatzung.

Nr. Bundesland
Wahlperiode der kommunalen 
Vertretung Rechtsgrundlage

Amtszeit der 
Bürgermeister / Landräte Rechtsgrundlage

Amtszeit der 
übrigen Wahlbeamten Rechtsgrundlage

1 Baden- 
Württemberg

5 Jahre § 30, 1 GemO BW a) 8 Jahre
b) 8 Jahre

a) § 42, 3 GemO
b) § 37, 2 LKrO

a) Beigeordnete: 8 Jahre
b)  Ortsvorsteher (Ehrenbeamte): 

5 Jahre

a) § 50, 1GemO
b)  § 71,1 S. 4 i.V.m. §§ 69, 1 

und 30 GemO

2 Bayern 6 Jahre Art. 23 Abs. 1 Gemeinde- 
und Landkreiswahlgesetz 
(GLKrWG)

6 Jahre Art. 41, 42 GLKrWG Höchstens 6 Jahre 
(berufsmäßige 
Gemeinderatsmitglieder)

Art. 41 Abs. 1 Satz 1 GO; 
Art. 13 Abs. 3 Kommunales 
Wahlbeamtengesetz (KWBG)

3 Brandenburg 5 Jahre § 27 Abs. 2 Satz 1 
Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf)
i.V.m.
§ 4 Satz 1 Branden-
burgisches Kommunal-
wahlgesetz (BbgKWahlG)

Hauptamtliche Bürgermeister 
8 Jahre

Landräte
8 Jahre

§ 63 Abs. 2 Satz 1 BbgKVerf 
i.V.m
§ 74 Abs. 1 Satz 1 BbgKWahlG /
§ 126 Abs. 1 Satz 1 BbgKVerf 
i.V.m.
§ 83 BbgKWahlG

Amtsdirektoren
8 Jahre

Beigeordnete
8 Jahre

§ 138 Abs. 1 Satz 3 BbgKVerf /
§ 60 Abs. 1 Satz 1 BbgKVerf

4 Hessen 5 Jahre § 36 HGO 6 Jahre § 39 Abs. 3 HGO 6 Jahre § 39a Abs. 2 HGO

5 Mecklenburg- 
Vorpommern

5 Jahre § 23 KV M-V 7 bis 9 Jahre §§ 37 Abs. 2, 116 Abs. 2 KV M-V 
i.V.m. Hauptsatzung

7 bis 9 Jahre § 40 Abs. 5 i.V.m.§ 37 Abs. 2, 
§ 117 Abs. 3 i.V.m. § 116 
Abs. 2 KV M-V jeweils i.V.m. 
Hauptsatzung

6 Niedersachsen 5 Jahre § 47 Abs. 2 NKomVG 5 Jahre
(Derzeit Übergangsvorschrif-ten 
zur Angleichung)

§ 80 Abs. 3 NKomVG 8 Jahre § 109 Abs. 1 Satz 1 NKomVG

7 Nordrhein- 
Westfalen

5 Jahre
Derzeit eine Ausnahme, um den 
Gleichlauf mit den BM-Wahlen 
wieder herzustellen:
2014-2020
(6 Jahre)

Gemeinderäte:
§ 42 Abs. 1 Gemeinde-
ordnung NRW (5 Jahre)
Kreistage:
§ 27 Abs. 1 Kreisordnung 
NRW (5 Jahre)

5 Jahre § 65 Abs. 1 GO NRW 
(Bürgermeister)

§ 44 Abs. 1 Kreisordnung NRW
(Landräte)

8 Jahre § 71 Abs. 1 GO NRW

8 Rheinland-Pfalz 5 Jahre
Gemeinderat
Kreistag

§ 29 Abs. 1 Satz 2 
GemO RLP
§ 22 LKO RLP

8 Jahre
Bürgermeister
Landrat

§ 52 Abs. 1 GemO RLP
§ 45 Abs. 1 LKO RLP

Hauptamtliche Beigeordnete 
= 8 Jahre.
Ehrenamtliche Bürgermeister 
und Beigeordnete = Dauer 
der gesetzlichen Wahlzeit des 
Gemeinderates. 
(§ 52 Abs. 2 GemO RLP)

§ 52 Abs. 1 GemO RLP;
§ 45 Abs. 1 LKO RLP
§ 52 Abs. 2 GemO RLP

9 Saarland 5 Jahre § 31 Abs. 1 
Satz 1 KSVG

jeweils 10 Jahre § 31 Abs. 2 KSVG
§ 177 Abs. 3 KSVG

Hauptamtliche Beigeordnete: 
10 Jahre.
Ehrenamtliche 
Beigeordnete: 5 Jahre

§ 31 Abs. 2 KSVG
§ 31 Abs. 3 KSVG

10 Sachsen 5 Jahre
Gemeinderat
Kreistag

§ 33 Abs. 1 SächsGemO
§ 29 Abs. 1 SächsLKrO

7 Jahre
Bürgermeister
Landrat

§ 51 Abs. 3 SächsGemO
§ 47 Abs. 3 SächsLKrO

7 Jahre
Beigeordnete

§ 56 Abs. 1 SächsGemO /
§ 52 Abs. 1 SächsLKrO

11 Sachsen-Anhalt 5 Jahre § 38 Abs. 1 Kommunal-
verfassungsgesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt – 
KVG LSA

7 Jahre § 61 Abs. 1 Satz 2 KVG LSA 7 Jahre § 69 Abs. 1 Satz 1 KVG LSA

12 Schleswig- 
Holstein

5 Jahre § 1 GKWG Mindestens 6 Jahre, 
höchstens 8 Jahre, Bestimmung 
durch Hauptsatzung

§ 57 Abs. 4 GO,
§ 43 Abs. 3 KrO

Stadträte: Mindestens 6 Jahre, 
höchstens 8 Jahre, Bestimmung 
durch Hauptsatzung

§ 67 Abs. 1 GO

13 Thüringen Gemeinderat: 5 Jahre (demzufolge 
auch die Vertreter in Gemein-
schaftsversammlung, § 48 ThürKO)

§ 23 Abs. 1 ThürKO BM: 6 Jahre Landräte: 6 Jahre § 28 Abs. 3 ThürKO 
bzw. 106 Abs. 2 ThürKO

Vorsitzende einer 
Verwaltungs gemeinschaft: 
6 Jahre

§ 48 Abs. 3 ThürKO

ALLGEMEINE VERWALTUNG
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Nr. Bundesland
Wahlperiode der kommunalen 
Vertretung Rechtsgrundlage

Amtszeit der 
Bürgermeister / Landräte Rechtsgrundlage

Amtszeit der 
übrigen Wahlbeamten Rechtsgrundlage

1 Baden- 
Württemberg

5 Jahre § 30, 1 GemO BW a) 8 Jahre
b) 8 Jahre

a) § 42, 3 GemO
b) § 37, 2 LKrO

a) Beigeordnete: 8 Jahre
b)  Ortsvorsteher (Ehrenbeamte): 

5 Jahre

a) § 50, 1GemO
b)  § 71,1 S. 4 i.V.m. §§ 69, 1 

und 30 GemO

2 Bayern 6 Jahre Art. 23 Abs. 1 Gemeinde- 
und Landkreiswahlgesetz 
(GLKrWG)

6 Jahre Art. 41, 42 GLKrWG Höchstens 6 Jahre 
(berufsmäßige 
Gemeinderatsmitglieder)

Art. 41 Abs. 1 Satz 1 GO; 
Art. 13 Abs. 3 Kommunales 
Wahlbeamtengesetz (KWBG)

3 Brandenburg 5 Jahre § 27 Abs. 2 Satz 1 
Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf)
i.V.m.
§ 4 Satz 1 Branden-
burgisches Kommunal-
wahlgesetz (BbgKWahlG)

Hauptamtliche Bürgermeister 
8 Jahre

Landräte
8 Jahre

§ 63 Abs. 2 Satz 1 BbgKVerf 
i.V.m
§ 74 Abs. 1 Satz 1 BbgKWahlG /
§ 126 Abs. 1 Satz 1 BbgKVerf 
i.V.m.
§ 83 BbgKWahlG

Amtsdirektoren
8 Jahre

Beigeordnete
8 Jahre

§ 138 Abs. 1 Satz 3 BbgKVerf /
§ 60 Abs. 1 Satz 1 BbgKVerf

4 Hessen 5 Jahre § 36 HGO 6 Jahre § 39 Abs. 3 HGO 6 Jahre § 39a Abs. 2 HGO

5 Mecklenburg- 
Vorpommern

5 Jahre § 23 KV M-V 7 bis 9 Jahre §§ 37 Abs. 2, 116 Abs. 2 KV M-V 
i.V.m. Hauptsatzung

7 bis 9 Jahre § 40 Abs. 5 i.V.m.§ 37 Abs. 2, 
§ 117 Abs. 3 i.V.m. § 116 
Abs. 2 KV M-V jeweils i.V.m. 
Hauptsatzung

6 Niedersachsen 5 Jahre § 47 Abs. 2 NKomVG 5 Jahre
(Derzeit Übergangsvorschrif-ten 
zur Angleichung)

§ 80 Abs. 3 NKomVG 8 Jahre § 109 Abs. 1 Satz 1 NKomVG

7 Nordrhein- 
Westfalen

5 Jahre
Derzeit eine Ausnahme, um den 
Gleichlauf mit den BM-Wahlen 
wieder herzustellen:
2014-2020
(6 Jahre)

Gemeinderäte:
§ 42 Abs. 1 Gemeinde-
ordnung NRW (5 Jahre)
Kreistage:
§ 27 Abs. 1 Kreisordnung 
NRW (5 Jahre)

5 Jahre § 65 Abs. 1 GO NRW 
(Bürgermeister)

§ 44 Abs. 1 Kreisordnung NRW
(Landräte)

8 Jahre § 71 Abs. 1 GO NRW

8 Rheinland-Pfalz 5 Jahre
Gemeinderat
Kreistag

§ 29 Abs. 1 Satz 2 
GemO RLP
§ 22 LKO RLP

8 Jahre
Bürgermeister
Landrat

§ 52 Abs. 1 GemO RLP
§ 45 Abs. 1 LKO RLP

Hauptamtliche Beigeordnete 
= 8 Jahre.
Ehrenamtliche Bürgermeister 
und Beigeordnete = Dauer 
der gesetzlichen Wahlzeit des 
Gemeinderates. 
(§ 52 Abs. 2 GemO RLP)

§ 52 Abs. 1 GemO RLP;
§ 45 Abs. 1 LKO RLP
§ 52 Abs. 2 GemO RLP

9 Saarland 5 Jahre § 31 Abs. 1 
Satz 1 KSVG

jeweils 10 Jahre § 31 Abs. 2 KSVG
§ 177 Abs. 3 KSVG

Hauptamtliche Beigeordnete: 
10 Jahre.
Ehrenamtliche 
Beigeordnete: 5 Jahre

§ 31 Abs. 2 KSVG
§ 31 Abs. 3 KSVG

10 Sachsen 5 Jahre
Gemeinderat
Kreistag

§ 33 Abs. 1 SächsGemO
§ 29 Abs. 1 SächsLKrO

7 Jahre
Bürgermeister
Landrat

§ 51 Abs. 3 SächsGemO
§ 47 Abs. 3 SächsLKrO

7 Jahre
Beigeordnete

§ 56 Abs. 1 SächsGemO /
§ 52 Abs. 1 SächsLKrO

11 Sachsen-Anhalt 5 Jahre § 38 Abs. 1 Kommunal-
verfassungsgesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt – 
KVG LSA

7 Jahre § 61 Abs. 1 Satz 2 KVG LSA 7 Jahre § 69 Abs. 1 Satz 1 KVG LSA

12 Schleswig- 
Holstein

5 Jahre § 1 GKWG Mindestens 6 Jahre, 
höchstens 8 Jahre, Bestimmung 
durch Hauptsatzung

§ 57 Abs. 4 GO,
§ 43 Abs. 3 KrO

Stadträte: Mindestens 6 Jahre, 
höchstens 8 Jahre, Bestimmung 
durch Hauptsatzung

§ 67 Abs. 1 GO

13 Thüringen Gemeinderat: 5 Jahre (demzufolge 
auch die Vertreter in Gemein-
schaftsversammlung, § 48 ThürKO)

§ 23 Abs. 1 ThürKO BM: 6 Jahre Landräte: 6 Jahre § 28 Abs. 3 ThürKO 
bzw. 106 Abs. 2 ThürKO

Vorsitzende einer 
Verwaltungs gemeinschaft: 
6 Jahre

§ 48 Abs. 3 ThürKO
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„Recht gesprochen!“
Zusammengestellt 
von Stefan Wittkop, 
Beigeordneter beim 
Niedersächsischen 
Städtetag 

„Recht gesprochen!“ ist ein Beitrag 
in den NST-Nachrichten, der über 
aktuelle Entscheidungen informiert. 
Inhaltlich beschränkt sich die 
Rechtsprechungsübersicht nicht auf 
bestimmte Rechtsgebiete oder auf 
die Niedersächsische Justiz, aber 
auf wichtige Entscheidungen für die 
kommunale Praxis.

Keine Entschädigungs-
ansprüche wegen alters-
diskriminierender Besoldung
Den Beamten der Landeshauptstadt 
Hannover stehen keine Entschädi-
gungszahlungen wegen einer alters-
diskriminierenden Besoldung zu. Mit 
vier Urteilen vom 7. Juli 2017 – 13 A 
2870/15, 13 A 2876/15, 13 A 2270/15 
und 13 A 4188/15 – hat die 13. Kam-
mer des Verwaltungsgerichts Hanno-
ver entsprechende Klagen städtischer 
Beamter abgewiesen.

Hintergrund der Rechtsstreitigkeiten 
ist, dass sich die Besoldung von 
Beamten bis zum vergangenen Jahr 
an sogenannten Dienstaltersstufen 
und damit auch an deren Lebensalter 
orientierte. Der Europäische Gerichts-
hof hatte mit Urteil vom 8. Septem-
ber 2011 eine Vergütung nach dem 
Lebensalter als unionsrechtswidrig 
angesehen. Das Land Niedersachsen 
hat sein Besoldungsgesetz Ende des 
Jahres 2016 geändert und die frühe-
ren Dienstaltersstufen – rückwirkend 
ab September 2011 – durch Erfah-
rungsstufen ersetzt, die vom Lebens-
alter unabhängig sind. Die Kläger hal-
ten auch die neue Gesetzeslage für 
diskriminierend und haben – teilweise 
bereits ab August 2006 – Ansprüche 
auf Entschädigung oder Schadenser-
satz in Höhe von 100 beziehungsweise 
300 Euro monatlich geltend gemacht. 
Die verhandelten Klagen sind ausge-
wählte „Musterverfahren“. Insgesamt 

haben über 1000 städtische Beamte 
entsprechende Ansprüche bei der Lan-
deshauptstadt Hannover angemeldet. 
Damit sieht sich die Stadt einer Zah-
lungsforderung von mehreren Millionen 
Euro ausgesetzt.

Die Kammer kommt zu dem Schluss, 
dass das Land Niedersachsen mit sei-
nem neuen Besoldungsgesetz rück-
wirkend ab September 2011 den 
Verstoß gegen das unionsrechtliche 
Diskriminierungsverbot beseitigt und 
damit Entschädigungsansprüchen 
die Grundlage entzogen hat. Dass 
auch nach den neuen Vorschriften 
die Beamtenbesoldung im Laufe der 
Dienstzeit ansteigt, ist nicht zu bean-
standen. Es liegt im Ermessensspiel-
raum des Gesetzgebers, die im Laufe 
der Dienstjahre erworbene Erfahrung 
auch entsprechend zu honorieren. Für 
den Zeitraum vor September 2011 ist 
eine Altersdiskriminierung zwar zu 
bejahen, Ansprüche scheitern aber 
an der im Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetz geregelten materiellen 
Ausschlussfrist von zwei Monaten, die 
bereits mit der Entscheidung des Euro-
päischen Gerichtshofs vom 8. Septem-
ber 2011 zu laufen begann. Diese Frist 
wurde hier versäumt.

Die Kammer hat wegen grundsätz-
licher Bedeutung der Rechtssachen 
die Berufung zum Niedersächsischen 
Oberverwaltungsgericht zugelassen.

Quelle: Pressemitteilung des VG Hannover 
vom 7. Juli 2017

Verbot von Gesichtsschleiern 
kein Verstoß gegen Menschen-
rechte
zu EGMR, Urteil vom 11. Juli 2017 – 
37798/13; 4619/12

Es bleibt dabei: Verbietet ein Staat sei-
nen Bürgern, sich in der Öffentlichkeit 
zu verhüllen, verstößt er damit nicht 
gegen die Religionsfreiheit. Selbst bei 
den Strafen hat er weitgehend freie 
Hand. Der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte bestätigte am 11. Juli 
2017 in Straßburg bereits zum zwei-
ten Mal entsprechende Verbote (Az. 
37798/13; 4619/12).

Belgisches Gesetz verbietet 
Gesichtsverschleierung in der 
Öffentlichkeit

Dieses Mal ging es um ein belgisches 
Gesetz, das es seit Mitte 2011 unter-
sagt, im öffentlichen Raum Kleidung zu 
tragen, die das Gesicht teilweise oder 
ganz bedeckt. Verstöße können mit 
einer Geldstrafe und mehreren Tagen 
Haft betraft werden. Außerdem ging 
es um Satzungen von drei belgischen 
Gemeinden von 2008 mit ähnlichen 
Verboten. Dagegen hatten sich zwei 
Musliminnen gewehrt, die aus religi-
ösen Gründen einen Gesichtsschleier 
(Nikab) tragen. Sie sahen sich diskri-
miniert und ihre Religionsfreiheit sowie 
Privatsphäre verletzt.

EGMR: Akzeptanz eines 
Gesichtsschleiers ist Wahloption 
einer Gesellschaft

Der Gerichtshof stimmte dem nicht 
zu. Die Verhüllungsverbote hätten 
zum Ziel, die Bedingungen des Zusam-
menlebens zu garantieren, heißt es in 
dem Urteil. In diesem Zusammenhang 
könnten die Nationalstaaten gene-
rell besser die lokalen Bedürfnisse 
einschätzen als ein internationales 
Gericht. Die Frage, ob ein Gesichts-
schleier in der belgischen Öffentlichkeit 
akzeptiert werde, sei deshalb eine Wahl 
der Gesellschaft.

EGMR bestätigt auch 
Strafandrohung

Die Straßburger Richter hatten selbst 
an der Möglichkeit, eine mehrtägige 
Gefängnisstrafe zu verhängen, nichts 
auszusetzen. Die Strafandrohung sei 
verhältnismäßig, da sie sich nur bei 
wiederholten Verstößen greife und 
nicht automatisch angewendet werde. 
Der Gerichtshof bestätigte damit ein 
Urteil aus dem Jahr 2014. Damals 

ALLGEMEINE VERWALTUNG
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Die  Stadt Meppen
sucht zum 1. Juli 2018 einen

Wirtschaftsförderer (m/w)
für die Leitung der Stabsstelle 
„Wirtschaftsförderung“

Die Stadt Meppen (rund 36 000 Einwohner), Mittelzentrum und Kreisstadt 
des Emslandes, liegt in landschaftlich reizvoller Lage am Zusammenfluss 
von Hase und Ems und verkehrsgünstig am Knotenpunkt A 31 / E233 in 
direkter Nachbarschaft zu den Niederlanden.

Gewachsene und neue Industrie- und Gewerbegebiete, gesunde Mittel- und 
Kleinbetriebe bieten gute Zukunfts perspektiven.

Meppen gilt als traditionsbewusste, moderne Stadt mit einem sehr hohen 
Wohnwert und hat neben einem guten Kinderbetreuungs- und Schulange-
bot auch kulturell viel zu bieten. Jüngere und ältere Bürgerinnen und Bürger 
fühlen sich hier gleichermaßen wohl.

Wir suchen eine unternehmerisch denkende und handelnde Persönlichkeit 
als Wirtschaftsförderin oder Wirtschaftsförderer.

Interessiert? Meppen braucht Sie!
Weitere ausführliche Informationen zur Stelle finden Sie unter 
www.meppen.de/Stellenangebote

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte bis zum 11.12.2017 
an die Stadt Meppen, Markt 43, 49716 Meppen
oder per E-Mail an: bewerbungen@meppen.de

Für Fragen steht Ihnen gerne Herr Strätker unter der Telefonnummer 
05931 153191 zur Verfügung. Weitere Informationen zur Stadt Meppen 
erhalten Sie unter www.meppen.de .

hatte er eine Beschwerde gegen ein 
ähn liches Verbot in Frankreich abge-
wiesen. Haftstrafen drohte das fran-
zösische Gesetz zwar nicht an – dafür 
aber Staatsbürgerschaftskurse.

Quelle: Redaktion beck-aktuell, 
Verlag C.H.BECK, 11. Juli 2017 (dpa).

„Rechtes“ Konzert in 
Thüringen fällt unter 
Versammlungsrecht
zu VG Meiningen, Entscheidung vom 
4. Juli 2017

Das Verwaltungsgericht im thürin-
gischen Meiningen hat ein „rechtes“ 
Rockkonzert als Versammlung ein-
geordnet. Bei dem Konzert „Rock 
gegen Überfremdung“ mit Reden und 
Musikbeiträgen „gegen den Zeitgeist“ 
überwiege das Versammlungsrecht, 
entschied es am 4. Juli 2017. Die Ver-
anstaltung ist für Mitte Juli 2017 im 
südthüringischen Themar angekündigt.

Landratsamt hatte in Veranstaltung 
keine Versammlung gesehen

Das zuständige Landratsamt Hildburg-
hausen hatte die Veranstaltung, für die 
Eintrittsgelder erhoben werden sollen, 
nicht als Versammlung gewertet und 
die Anmeldung nicht abschließend 
behandelt. Dagegen hatte der Veran-
stalter in einem Eilverfahren geklagt.

VG: Auch Musikbeiträge fallen 
unter Versammlungsrecht

Das VG Meiningen entschied, dass 
entgegen der Auffassung des Land-
ratsamtes Hildburghausen das Ver-
sammlungsrecht überwiege. Das gelte 
nicht nur für Redebeiträge und Info-
stände, sondern auch für die geplanten 
Musikdarbietungen. Das Landratsamt 
kündigte eine Stellungnahme an, nach-
dem ihm das Urteil vorliegt. Es muss 
prüfen, ob es gegen die Entscheidung 
Rechtsmittel einlegt oder die Geneh-
migung prüft.

Quelle: Redaktion beck-aktuell, 
Verlag C.H.BECK, 5. Juli 2017 (dpa).

Bereitschaft außerhalb 
der Feuerwache ist keine 
Arbeitszeit
Verwaltungsgericht Neustadt/Wstr., 
Urteil vom 21. Juni 2017 – 
1 K 1117/16.NW.

Das Verwaltungsgericht Neustadt/
Wstr. hat mit Urteil vom 21. Juni 2017 
entschieden, dass die Zeit, während 

der ein Beamter im Führungsdienst 
der Feuerwehr eine Alarmierungsbe-
reitschaft außerhalb der Dienststelle 
wahrnimmt, nicht in vollem Umfang 
als Arbeitszeit anerkannt werden muss.

Der Kläger leistet im Wechsel mit 
anderen Beamten der Berufsfeuer-
wehr der beklagten Stadt einen soge-
nannten Führungsdienst. Dieser wird 
als 24-Stunden-Bereitschaft zum Teil 
während der regulären Arbeitszeiten 
in der Wache ausgeübt und außerhalb 
derselben, also zwischen 17.00 Uhr 
und 8.00 Uhr des Folgetages sowie 
an Wochenenden und Feiertagen, in 
Alarmierungsbereitschaft. In dieser 
Zeit kann sich der Führungsdienst-
beamte zu Hause oder an einem von 

ihm selbst gewählten Ort aufhalten. Er 
muss allerdings durch das Mitführen 
eines Diensthandys und eines Dienst-
wagens seine ständige Erreichbarkeit 
und sofortige Einsatzfähigkeit gewähr-
leisten und sich im Fall eines Einsatzes 
binnen etwa 20 Minuten in Dienstklei-
dung auf der Wache oder am jeweiligen 
Einsatzort einfinden.

Kommt es während der Alarmbereit-
schaft zu Einsätzen – kürzeren oder 
länger dauernden –, wird ihm diese Ein-
satzzeit in vollem Umfang als Arbeits-
zeit angerechnet. Darüber hinaus 
gleicht der Dienstherr die Führungs-
dienstzeit, in der kein Einsatz stattfin-
det, zu einem Achtel in Freizeit und zu 
einem weiteren Achtel in Geld aus.

ALLGEMEINE VERWALTUNG
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Der Kläger verfolgte mit seiner Klage 
die vollständige Anerkennung des 
Führungsdienstes auch außerhalb der 
tatsächlichen Einsätze als Arbeits-
zeit, mit der Folge, dass sie in voller 
Höhe in Freizeit oder in Geld auszu-
gleichen wäre. Er berief sich dafür auf 
ein Urteil des Verwaltungsgerichts-
hofs Baden-Württemberg aus dem 
Jahr 2013, in dem anerkannt worden 
sei, dass die Zeit eines vergleichbaren 
Bereitschaftsdienstes in der Feuerwehr 
wegen der erheblichen tatsächlichen 
Einschränkungen und Sachzwänge, 
denen der Beamte aufgrund des stän-
digen Bereithaltens für einen Einsatz 
unterliege, nicht als Freizeit, sondern 
in vollem Umfang als Arbeitszeit zu 
bewerten sei.

Das Verwaltungsgericht Neustadt 
folgte dieser Argumentation nicht. Im 
Urteil vom 21. Juni 2017 wird darauf 
verwiesen, dass die tatsächliche Ein-
satzzeit des Klägers während des 
Führungsdienstes vollumfänglich als 
Arbeitszeit angerechnet werde und 
ihm ein zusätzlicher Ausgleich von 
insgesamt einem Viertel der einsatz-
freien Zeit gewährt werde für die Bela-
stungen und Einschränkungen, die mit 
dem Führungsdienst verbunden seien. 
Nach der bisherigen, ständigen Recht-
sprechung des Europäischen Gerichts-
hofs und des Bundesverwaltungsge-
richts erfolge die Abgrenzung zwischen 
Arbeitszeit und Ruhezeit danach, ob 
der Betreffende sich während einer 
Bereitschaft in der Dienststelle oder 
an einem anderen, vom Dienstherrn 
bestimmten Ort aufhalten müsse, 
oder ob er sich innerhalb der Privat-
sphäre bewegen könne. Im letzteren 
Fall liege lediglich eine Rufbereitschaft 
vor, die nicht als Arbeitszeit anerkannt 
werde. An dieser Abgrenzung ist nach 
Auffassung des Verwaltungsgerichts 
Neustadt festzuhalten. Trotz der nicht 
unerheblichen Einschränkungen, dass 
der Kläger wegen der Sachzwänge der 
Alarmierungsbereitschaft insbeson-
dere seinen Aufenthaltsort nur inner-
halb eines bestimmten Radius wählen 
könne und bestimmte Freizeitaktivi-
täten ausgeschlossen seien, könnten 
die Belastungen und Beschränkun-
gen letztlich nicht mit einem erzwun-
genen Aufenthalt in der Wache gleich 
gesetzt werden. Auch unter Berück-
sichtigung der tatsächlichen Einsätze – 
die in mehr als der Hälfte der Führungs-
dienste der letzten Jahre die Ruhezeit 
des Klägers jeweils nur kurz unterbro-

chen hätten – bleiben dem Kläger nach 
Auffassung des Gerichts noch immer 
genügend Möglichkeiten, seine Frei-
zeit während des Führungsdienstes 
zu nutzen. So könne er zum Beispiel 
Besuch zu Hause empfangen, alle 
häuslichen Arbeiten erledigen, typische 
Freizeit aktivitäten ausüben wie Lesen 
oder Fernsehen. Alle diese Beschäfti-
gungen würden als Dienst anerkannt, 
wenn der Führungsdienst insgesamt 
als Arbeitszeit bewertet werde. Das ist 
nach Überzeugung des Gerichts nicht 
gerechtfertigt.

Gegen das Urteil kann innerhalb eines 
Monats nach Zustellung ein Antrag 
auf Zulassung der Berufung durch das 
OVG Rheinland-Pfalz gestellt werden.

Quelle: Pressemitteilung vom 21. Juni 
2017 des VG Neustadt an der Weinstraße

Eilantrag gegen Kopftuch-
verbot für Referendarinnen 
im juristischen Vorbereitungs-
dienst des Landes Hessen 
erfolglos
Pressemitteilung Nr. 55/2017 
vom 4. Juli 2017

Beschluss vom 27. Juni 2017 – 
2 BvR 1333/17

Mit heute veröffentlichtem Beschluss 
hat die 1. Kammer des Zweiten Senats 
des Bundesverfassungsgerichts den 
Antrag auf Erlass einer einstweiligen 
Anordnung einer Referendarin im 
juristischen Vorbereitungsdienst des 
Landes Hessen abgelehnt. In Hessen 
dürfen Rechtsreferendarinnen, die aus 
religiösen Gründen ein Kopftuch tra-
gen, bei Verhandlungen im Gerichts-
saal nicht auf der Richterbank sitzen, 
keine Sitzungsleitungen und Beweis-
aufnahmen durchführen, keine Sit-
zungsvertretungen für die Amtsan-
waltschaft übernehmen und während 
der Verwaltungsstation keine Anhö-
rungsausschusssitzung leiten. Die 
Beschwerdeführerin, die als Ausdruck 
ihrer individuellen Glaubensüberzeu-
gung in der Öffentlichkeit ein Kopf-
tuch trägt, wendet sich mit ihrer Ver-
fassungsbeschwerde und dem damit 
verbundenen Antrag auf Erlass einer 
einstweiligen Anordnung gegen diese 
Beschränkungen und rügt vornehm-
lich die Verletzung ihrer Berufsfreiheit 
(Art. 12 Abs. 1 GG) und ihrer Glaubens-
freiheit (Art. 4 Abs. 1 und 2 GG). Die 
Entscheidung der Kammer beruht auf 
einer Folgenabwägung.

Sachverhalt:

Die Beschwerdeführerin hat die deut-
sche und die marokkanische Staats-
bürgerschaft und trägt als Ausdruck 
ihrer individuellen Glaubensüberzeu-
gung in der Öffentlichkeit ein Kopftuch. 
Sie ist seit Januar 2017 Rechtsrefe-
rendarin im Land Hessen. Referenda-
rinnen im juristischen Vorbereitungs-
dienst des Landes Hessen, die aus 
religiösen Gründen ein Kopftuch tra-
gen, dürfen bei Verhandlungen im 
Gerichtssaal nicht auf der Richter-
bank sitzen, keine Sitzungsleitungen 
und Beweisaufnahmen durchführen, 
keine Sitzungsvertretungen für die 
Amtsanwaltschaft übernehmen und 
während der Verwaltungsstation keine 
Anhörungsausschusssitzung leiten 
(Erlass des Hessischen Ministeriums 
der Justiz vom 28. Juni 2007 in Ver-
bindung mit § 27 Abs. 1 Satz 2 des 
Gesetzes über die juristische Ausbil-
dung – JAG – in Verbindung mit § 45 
Hessisches Beamtengesetz – HBG). 
Im Januar 2017 legte die Beschwer-
deführerin beim Präsidenten des Land-
gerichts erfolglos Beschwerde gegen 
die ihr aufgrund des getragenen Kopf-
tuchs auferlegten Beschränkungen ein. 
Das Verwaltungsgericht hat auf Antrag 
der Beschwerdeführerin im Wege des 
einstweiligen Rechtsschutzes dem 
Land Hessen auferlegt, sicherzustellen, 
dass die Beschwerdeführerin vorläufig 
ihre Ausbildung als Rechtsreferendarin 
vollumfänglich mit Kopftuch wahrneh-
men kann. Der Hessische Verwaltungs-
gerichtshof hat auf die Beschwerde 
des Landes Hessen den Beschluss 
des Verwaltungsgerichts aufgehoben.

Wesentliche Erwägungen der 
Kammer:

1. Das Bundesverfassungsgericht kann 
einen Zustand durch einstweilige Anord-
nung vorläufig regeln, wenn dies zur 
Abwehr schwerer Nachteile, zur Ver-
hinderung drohender Gewalt oder aus 
einem anderen wichtigen Grund zum 
gemeinen Wohl dringend geboten ist 
(§ 32 Abs. 1 BVerfGG). Die Erfolgsaus-
sichten in der Hauptsache haben außer 
Betracht zu bleiben, es sei denn, der in 
der Hauptsache gestellte Antrag erwiese 
sich als von vornherein unzulässig oder 
offensichtlich unbegründet. Bei offenem 
Ausgang des Hauptsacheverfahrens 
muss das Bundesverfassungsgericht 
eine Folgenabwägung vornehmen.

Richtet sich das Begehren gegen den 
Vollzug eines Gesetzes darf das Bun-
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desverfassungsgericht von seiner 
Befugnis, den Vollzug eines Gesetzes 
auszusetzen, nur mit größter Zurückhal-
tung Gebrauch machen, weil dies einen 
erheblichen Eingriff in die Gestaltungs-
freiheit des Gesetzgebers darstellt.

2. Die Verfassungsbeschwerde ist 
weder von vornherein unzulässig noch 
offensichtlich unbegründet. Allerdings 
kann das erforderliche Überwiegen der 
Gründe, die für den Erlass einer einst-
weiligen Anordnung sprechen, hier 
nicht festgestellt werden.

a) Erginge die einstweilige Anordnung 
nicht, erwiese sich später die Verfas-
sungsbeschwerde jedoch als begrün-
det, dann wäre die Beschwerdeführerin 
bis zur Entscheidung über die Verfas-
sungsbeschwerde in Grundrechten 
verletzt.

aa) Eine den Rechtsreferendaren aufer-
legte Pflicht, bei Tätigkeiten, bei denen 
sie als Repräsentanten des Staates 
wahrgenommen werden oder wahrge-
nommen werden könnten, die eigene 
Zugehörigkeit zu einer Religionsge-
meinschaft nicht durch das Befolgen 
von religiös begründeten Bekleidungs-
regeln sichtbar werden zu lassen, greift 
in die von Art. 4 Abs. 1 und 2 GG ver-
bürgte individuelle Glaubensfreiheit 
ein. Sie stellt die Betroffenen vor die 
Wahl, entweder die angestrebte Tätig-
keit auszuüben oder dem als verpflich-
tend angesehenen religiösen Beklei-
dungsgebot Folge zu leisten. Daneben 
kann ein Verbot die persönliche Iden-
tität (Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit 
Art. 1 Abs. 1 GG) und die Berufsfrei-
heit (Art. 12 Abs. 1 GG) der Betroffenen 
berühren.

bb) Das Kopftuchverbot greift in die 
Grundrechte der Beschwerdeführerin 
allerdings in zeitlicher sowie örtlicher 
Hinsicht lediglich begrenzt ein, indem 
die Beschwerdeführerin ausschließlich 
von der Repräsentation der Justiz oder 
des Staates ausgeschlossen wird. So 
erstreckt sich das Verbot etwa auf den 
Zeitraum einer mündlichen Verhand-
lung und das Platznehmen hinter der 
Richterbank. Hingegen bleiben die 
übrigen, weit überwiegenden Ausbil-
dungsinhalte im Rahmen der Einzel-
ausbildung oder der Arbeitsgemein-
schaften unberührt.

b) Erginge indessen die einstweilige 
Anordnung, hätte die Verfassungs-
beschwerde aber keinen Erfolg, wür-
den die vom Landesgesetzgeber mit 

§ 27 JAG in Verbindung mit § 45 HBG 
verfolgten Belange, die mit denen der 
Beschwerdeführerin zumindest gleich 
zu gewichten sind, einstweilen nicht 
verwirklicht.

aa) Der freiheitliche Staat des Grundge-
setzes ist gekennzeichnet von Offen-
heit gegenüber der Vielfalt weltan-
schaulich-religiöser Überzeugungen 
und gründet dies auf ein Menschenbild, 
das von der Würde des Menschen und 
der freien Entfaltung der Persönlich-
keit in Selbstbestimmung und Eigen-
verantwortung geprägt ist. Der Staat 
darf keine gezielte Beeinflussung im 
Dienste einer bestimmten politischen, 
ideologischen oder weltanschaulichen 
Richtung betreiben oder sich durch 
von ihm ausgehende oder ihm zuzu-
rechnende Maßnahmen ausdrücklich 
oder konkludent mit einem bestimmten 
Glauben oder einer bestimmten Welt-
anschauung identifizieren. Dies gilt 
nach der bisherigen Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts insbe-
sondere auch für den vom Staat garan-
tierten und gewährleisteten Bereich der 
Justiz. Das Grundgesetz gewährleistet 
den Beteiligten eines gerichtlichen Ver-
fahrens, vor einem unabhängigen und 
unparteilichen Richter zu stehen, der 
die Gewähr für Neutralität und Distanz 
gegenüber allen Verfahrensbeteiligten 
und dem Verfahrensgegenstand bietet. 
Auch Rechtsreferendare, die als Reprä-
sentanten staatlicher Gewalt auftreten 
und als solche wahrgenommen wer-
den, haben das staatliche Neutralitäts-
gebot zu beachten. Das Einbringen reli-
giöser oder weltanschaulicher Bezüge 
durch Rechtsreferendare kann den in 
Neutralität zu erfüllenden staat lichen 
Auftrag der Rechtspflege und der 
öffentlichen Verwaltung beeinträchti-
gen. Ein islamisches Kopftuch ist ein 
religiös konnotiertes Kleidungsstück. 
Wird es als äußeres Anzeichen religi-
öser Identität verstanden, so bewirkt es 
das Bekenntnis einer religiösen Über-
zeugung, ohne dass es hierfür einer 
besonderen Kundgabeabsicht oder 
eines zusätzlichen wirkungsverstär-
kenden Verhaltens bedarf.

bb) Darüber hinaus ist die negative 
Glaubens- und Bekenntnisfreiheit der 
Prozessbeteiligten zu berücksichti-
gen. Art. 4 Abs. 1 und 2 GG gewähr-
leistet die Freiheit, kultischen Hand-
lungen eines nicht geteilten Glaubens 
fernzubleiben. Es erscheint nachvoll-
ziehbar, wenn sich Prozessbeteiligte 
in ihrem Grundrecht aus Art. 4 Abs. 1 

GG verletzt fühlen, wenn sie dem für 
sie unausweichlichen Zwang ausge-
setzt werden, einen Rechtsstreit unter 
der Beteiligung von Repräsentanten 
des Staates zu führen, die ihre religi-
ösen oder weltanschaulichen Überzeu-
gungen erkennbar nach außen tragen.

Quelle: Pressemitteilung des Bundesver-
fassungsgerichts vom 27. Juni 2017

Keine zusätzliche Flüchtlings-
anerkennung für syrische 
Schutzsuchende, die bereits 
subsidiären Schutz erhalten 
haben
Der 2. Senat des Niedersächsischen 
Oberverwaltungsgerichts hat mit Urteil 
vom heutigen 27. Juni 2017 (Az. 2 LB 
117/17) einer „Aufstockungsklage“ 
eines Syrers, der über den ihm zuer-
kannten sog. subsidiären Schutzstatus 
hinaus seine Anerkennung als Flücht-
ling beanspruchte, den Erfolg versagt 
und eine gegenteilige Entscheidung 
des Verwaltungsgerichts Oldenburg 
insoweit abgeändert.

Der Senat hat sich zunächst auf den 
– in der obergerichtlichen Rechtspre-
chung weitgehend geteilten – Stand-
punkt gestellt, dass die illegale Aus-
reise aus Syrien, die Asylantragstellung 
und der längere Aufenthalt im west-
lichen Ausland für sich genommen kei-
nen hinreichenden Anhaltspunkt dafür 
bilden, dass der Betroffene bei einer – 
wegen des subsidiären Schutzstatus 
rein hypothetischen – Rückkehr nach 
Syrien politische Verfolgung erleiden 
würde. Auch der Umstand, dass der 
Kläger mit seiner Ausreise einer Ein-
berufung zum Wehrdienst zuvorge-
kommen ist, macht ihn nach der Ein-
schätzung des 2. Senats ohne das 
Hinzutreten weiterer Umstände in den 
Augen der syrischen Machthaber nicht 
verdächtig, über die Flucht vor der Bür-
gerkriegssituation hinaus politische 
Opposition betreiben zu wollen.

Die Revision zum Bundesverwal-
tungsgericht hat der 2. Senat nicht 
zugelassen.

In zwei weiteren Verfahren (Az. 2 LB 
91/17 und 2 LB 398/15) hat das Bun-
desamt seine Berufung jeweils in der 
mündlichen Verhandlung zurückge-
nommen. Damit sind diese Urteile 
des Verwaltungsgerichts Oldenburg 
rechtskräftig.

Quelle: Pressemitteilung des 
OVG Lüneburg vom 27. Juni 2017
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Besoldung für Beamte 
der Besoldungsgruppen 
A 7 bis A 9 in Berlin 
verfassungswidrig
Beschlüsse vom 11. Oktober 2017 – 
OVG 4 B 33.12 und OVG 4 B 34.12

Der 4. Senat des Oberverwaltungsge-
richts Berlin-Brandenburg hat mit zwei 
Beschlüssen vom heutigen Tage dem 
Bundesverfassungsgericht jeweils die 
Frage zur Entscheidung vorgelegt, ob 
das für das Land Berlin maßgebliche 
Besoldungsrecht mit Art. 33 Abs. 5 
des Grundgesetzes unvereinbar ist, 
soweit es die Besoldungsgruppen A 7 
bis A 9 in den Kalenderjahren 2009 bis 
2016 betrifft. In den zugrundeliegenden 
Berufungsverfahren beanstanden die 
Kläger, eine Beamtin der Bezirksver-
waltung und ein Finanzbeamter, die 
Höhe der ihnen in diesem Zeitraum 
gezahlten Beamtenbesoldung. Ihre 
auf Feststellung der Verfassungswid-
rigkeit der Besoldung gerichtete Klage 
war vor dem Verwaltungsgericht erfolg-
los geblieben.

Nach Auffassung des Senats sind 
die im streitigen Zeitraum geltenden 
gesetzlichen Regelungen über die 
Beamtenbesoldung im Land Berlin für 
die Besoldungsgruppen der Kläger 
verfassungswidrig, weil die Besoldung 
mit dem sich aus Art. 33 Abs. 5 des 
Grundgesetzes ergebenden Grundsatz 
der amtsangemessenen Alimentation 
nicht vereinbar ist. Nach der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts 
muss sich die Beamtenbesoldung vom 
Niveau der sozialrechtlichen Grundsi-
cherung jedenfalls um 15 Prozent abhe-
ben. Diese Anforderung ist im Land 
Berlin in der untersten Besoldungs-
gruppe (A 4) nicht eingehalten worden. 
Die Fehlerhaftigkeit des Besoldungs-
niveaus in dieser Besoldungsgruppe 
führt zwangsläufig auch zu einem Man-
gel der hier in Rede stehenden Besol-
dungsgruppen. Da der Gesetzgeber 
keine bewusste Entscheidung zur Neu-
strukturierung des Abstands zwischen 
den Besoldungsgruppen getroffen 
hat, führt die erforderliche Anpassung 
der untersten Besoldungsgruppe not-
wendigerweise zu einer Verschiebung 
des Gesamtgefüges. Darüber hinaus 
erweist sich die Besoldung nach dem 
Berliner Besoldungsgesetz für 2016 
nach Ansicht des Senats deshalb als 
verfassungswidrig, weil der Gesetz-
geber die Höhe der von ihm festge-
legten Besoldung nicht nachvollzieh-

bar begründet hat. Er hat sich nicht mit 
der Frage befasst, ob sich die Beam-
tenbesoldung vom Niveau der sozial-
rechtlichen Grundsicherung jedenfalls 
um 15 Prozent abhebt.

Da der Senat nicht selbst über die Gül-
tigkeit der maßgeblichen Besoldungs-
gesetze entscheiden kann, hat er die 
Verfahren ausgesetzt, um jeweils eine 
Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts einzuholen.

Quelle: Pressemitteilung des OVG Berlin-
Brandenburg vom 11. Oktober 2017

Verfassungsbeschwerde 
gegen Gleichstellungsgesetz 
erfolglos
Mit Urteil vom heutigen Tag hat das 
Landesverfassungsgericht die Ver-
fassungsbeschwerde eines Landes-
beamten gegen § 18 Abs. 1 Satz 1 
des Gesetzes zur Gleichstellung von 
Frauen und Männern im öffentlichen 
Dienst des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern (Gleichstellungsgesetz – GlG 
M-V) vom 11. Juli 2016 (GVOBl. M-V S. 
550) zurückgewiesen.

Nach der angegriffenen Vorschrift wird 
die Gleichstellungsbeauftragte von den 
weiblichen Beschäftigten der betref-
fenden Dienststelle aus ihrem Kreise 
gewählt.

Der Beschwerdeführer hat im Wesent-
lichen geltend gemacht, dadurch gehin-
dert zu sein, für das Amt der Gleichstel-
lungsbeauftragten zu kandidieren und 
diese zu wählen. Dies verstoße gegen 
das Verbot aus Art. 3 Abs. 2 Satz 1 und 
Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes – GG 
– in Verbindung mit Art. 5 Abs. 3 der 
Landesverfassung – LV –, aus Grün-
den des Geschlechts benachteiligt 
zu werden. Anders als beim vorange-
gangenen, allein auf Frauenförderung 
ausgerichteten Gleichstellungsge-
setz seien von den Zielen des ange-
griffenen Gesetzes und den Aufgaben 
der Gleichstellungsbeauftragten beide 
Geschlechter erfasst, jedoch ohne 
die männlichen Beschäftigten bei der 
Wahl nach § 18 Abs. 1 Satz 1 GlG M-V 
einzubeziehen.

Nach der Entscheidung des Lan-
desverfassungsgerichts verstößt 
die Beschränkung des aktiven und 
passiven Wahlrechts auf weibliche 
Beschäftigte jedenfalls derzeit nicht 
gegen Art. 3 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 
Satz 1 GG in Verbindung mit Art. 5 Abs. 
3 LV, weil sie durch das Gleichberechti-

gungsgebot des Art. 3 Abs. 2 GG legi-
timiert ist1. Sie dient ungeachtet der 
weitestgehend geschlechtsneutralen 
Formulierung des Gesetzes der Besei-
tigung strukturell bedingter Benachtei-
ligung von Frauen, die der Gesetzgeber 
nach wie vor bezogen auf den Bereich 
der Führungspositionen auf der Grund-
lage einer nachvollziehbaren und ver-
tretbaren Einschätzung annimmt. Auch 
wahrt sie den Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit. Ungeachtet dessen trifft 
den Gesetzgeber eine Beobachtungs-
pflicht, in deren Konsequenz er die 
angegriffene Regelung gegebenenfalls 
später ändern muss.

Der Entscheidung liegen im Wesent-
lichen folgende Erwägungen zugrunde:

Da es im Hinblick auf § 18 Abs. 1 Satz 1 
GlG M-V nicht um eine Ungleichbe-
handlung aufgrund von biologischen 
Unterschieden geht, lässt sie sich nur 
noch im Wege einer Abwägung mit 
kollidierendem Verfassungsrecht legi-
timieren. Insoweit kommt das Gleich-
berechtigungsgebot des Art. 3 Abs. 2 
GG zum Tragen. Dieses berechtigt den 
Gesetzgeber, faktische Nachteile, die 
typischerweise Frauen treffen, durch 
begünstigende Regelungen auszu-
gleichen. Die Art und Weise, wie der 
Staat seine Verpflichtung erfüllt, die tat-
sächliche Durchsetzung der Gleichbe-
rechtigung von Frauen und Männern 
zu fördern und auf die Beseitigung 
bestehender Nachteile hinzuwirken, 
obliegen der gesetzgeberischen Aus-
gestaltungsbefugnis. Bei der Überprü-
fung der angegriffenen Vorschrift ist 
vom Landesverfassungsgericht nicht 
zu untersuchen, ob der Gesetzgeber 
die zweckmäßigste oder gerechteste 
Lösung gefunden hat, sondern nur, ob 
er die verfassungsrechtlichen Grenzen 
seiner Gestaltungsfreiheit überschritten 
hat. Voraussetzung für die Verfassungs-
mäßigkeit der angegriffenen Vorschrift 
ist danach allein, dass der Gesetzge-
ber im Spannungsfeld von Frauenför-
derung und wahlrechtlicher Benachtei-
ligung von Männern einen schonenden 
Ausgleich hergestellt hat, sich die 
Beschränkung des Wahlrechts mithin 
als geeignet, erforderlich und ange-
messen erweist. Bei der wertenden Ein-
schätzung des notwendigen Förderbe-
darfs hat er seine Entscheidung an den 

1    Soweit zudem ein Verstoß gegen das Demo-
kratieprinzip geltend gemacht wurde, erwies 
sich die Verfassungsbeschwerde bereits als 
unzulässig.
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bestehenden Nachteilen auszurichten. 
Dabei kommt ihm in tatsächlicher Hin-
sicht ein Einschätzungs- und im Hin-
blick auf die von ihm zu treffende Ent-
scheidung ein Gestaltungsspielraum 
zu, wie das Gericht – auch insoweit in 
Anlehnung an die Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts – annimmt.

Danach ist die angegriffene Regelung 
jedenfalls derzeit durch den – dem 
Gesetzgeber mit Art. 3 Abs. 2 Satz 2 
GG erteilten – Auftrag gerechtfertigt, die 
tatsächliche Durchsetzung der Gleich-
berechtigung von Frauen und Männern 
zu fördern.

Das Gleichstellungsgesetz 2016 hat 
zwar formal beide Geschlechter in glei-
cher Weise im Blick. Soweit es aber um 
den Auftrag aus Art. 3 Abs. 2 GG geht, 
bestehende Benachteiligungen auf-
grund des Geschlechts zu beseitigen, 
findet es aufgrund der tatsächlichen 
Verhältnisse jedenfalls derzeit allein 
auf Frauen Anwendung und ist damit in 
der Sache hauptsächlich ein Frauenför-
dergesetz. Die dem zugrunde liegende 
Einschätzung des Gesetzgebers, dass 
weibliche Beschäftigte im öffentlichen 
Dienst in Teilbereichen nach wie vor 
strukturell benachteiligt sind, insbe-
sondere im Bereich der Führungspositi-
onen, ist nachvollziehbar und vertretbar 
und damit verfassungsrechtlich nicht zu 
beanstanden. Nach den Erkenntnissen 
des Gesetzgebers war demgegenüber 
nicht von strukturell bedingten Benach-
teiligungen männlicher Beschäftigter 
auszugehen. Dementsprechend sind 
nach der Gesetzesbegründung weiter-
hin Frauen faktisch Hauptadressat auch 
der Aufgaben der Gleichstellungsbe-
auftragten. Angeführt wird neben der 
strukturell bedingten Unterrepräsen-
tanz von Frauen in Führungspositionen, 
dass Frauen überwiegend von sexuel-
ler Belästigung und schließlich vorran-
gig von Familien- und Pflegeaufgaben 
betroffen sind.

Davon ausgehend erweist sich das hier 
in Rede stehende Mittel, der Einsatz 
einer weiblichen, allein von den weib-
lichen Beschäftigten der betreffenden 
Dienststelle gewählten Gleichstellungs-
beauftragten, trotz der damit verbun-
denen Benachteiligung von Männern 
zur Umsetzung des Gleichstellungs-
auftrages als geeignet, erforderlich und 
auch als noch angemessen.

Hinsichtlich der Frage der Angemes-
senheit ist von einem Gleichgewicht 

zwischen den in Rede stehenden 
Rechtsgütern auszugehen. Es geht um 
verschiedene Facetten der Gleichbe-
rechtigung der Geschlechter. Die Inten-
sität der Beeinträchtigung der Belange 
der durch die angegriffene Regelung 
formal benachteiligten Männer ist eher 
als gering einzuschätzen. Konkret wird 
den männlichen Beschäftigten durch 
die Verwehrung des passiven Wahl-
rechts allein die Möglichkeit genom-
men, eine Schutzfunktion zu über-
nehmen, die nach der vertretbaren 
Einschätzung des Gesetzgebers fak-
tisch im Wesentlichen Frauen zu Gute 
kommen soll.

Demgegenüber würde die Tauglich-
keit des Instruments zur Erreichung 
der Ziele des Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG 
beeinträchtigt, wenn die Gleichstel-
lungsbeauftragte, die sich aufgrund der 
tatsächlichen Gegebenheiten derzeit 
noch ganz überwiegend der Belange 
der weiblichen Beschäftigten anneh-
men soll, von allen Beschäftigten und 
nicht nur durch die Gruppe derjenigen 
Beschäftigten gewählt wird, deren 
Gleichberechtigung sichergestellt 
werden soll. Dies folgt schon daraus, 
dass dann eine Einflussnahme durch 
die Gruppe der nach Auffassung des 
Gesetzgebers bevorzugten Beschäf-
tigten möglich wäre.

Zugunsten der angegriffenen Beschrän-
kungen des passiven und aktiven Wahl-
rechts ist insbesondere zu berück-
sichtigen, dass sich die weiblichen 
Beschäftigten mit ihren Problemen bei 
einer von ihnen gewählten Person des 
gleichen Geschlechts zumindest über-
wiegend besser aufgehoben und ver-
treten fühlen werden.

Schließlich wird die Beschränkung des 
passiven Wahlrechts auch dadurch 
gerechtfertigt, dass es gerade für die 
Gleichstellungsbeauftragte wichtig ist, 
die Verhältnisse im Einzelfall aus der 
Sicht des benachteiligten Geschlechts 
beurteilen zu können. Dies gilt schon 
für die Fähigkeit und Bereitschaft, spe-
zifische Gleichstellungsdefizite zu ent-
decken und zu benennen, um diese 
abzustellen. Sie ist von Frauen eher zu 
erwarten, solange und soweit gerade 
weibliche Beschäftigte diese Defi-
zite besonders häufig erfahren und 
diese das Alltagsleben von Männern 
nicht in gleichem Maße prägen. Ent-
sprechendes gilt für die Erwägung, 
bei männlichen Gleichstellungsbeauf-
tragten bestehe die Gefahr, dass sich 

die weiblichen Beschäftigten weniger 
Verständnis für ihre Anliegen verspre-
chen und deshalb von einer Beratung, 
Nachfrage oder Information absehen. 
Dabei werden nicht nur Qualifikation 
und Sensibilität relevant sein, die ein 
männlicher Gleichstellungsbeauftrag-
ter ebenfalls vorweisen könnte, son-
dern auch die Akzeptanz bei den zu 
fördernden weiblichen Beschäftigten, 
die aus den verschiedensten Gründen 
geringer sein oder ganz fehlen kann, 
was die Aufgabenerfüllung konterka-
rieren könnte.

Auch ist insbesondere der Einsatz 
eines zusätzlichen männlichen Gleich-
stellungsbeauftragten (etwa als scho-
nendere Alternative) verfassungsrecht-
lich nicht geboten, weil der Gesetzgeber 
bezogen auf männliche Beschäftigte 
keine geschlechtsspezifischen struktu-
rellen Benachteiligungen hat feststellen 
können.

Zu einer anderen Betrachtung führt 
auch nicht der vom Beschwerdefüh-
rer geltend gemachte Umstand, dass 
der Ansatz des Gesetzgebers, die 
Vorschriften gleichermaßen auf beide 
Geschlechter auszurichten, letztlich 
nicht uneingeschränkt konsequent aus-
geführt worden ist. Dies allein nimmt 
der angegriffenen Vorschrift aus den 
dargelegten Gründen auch unter dem 
Gesichtspunkt der notwendigen Folge-
richtigkeit jedenfalls derzeit noch nicht 
die Verhältnismäßigkeit. Auch inso-
weit ist letztlich maßgeblich, dass das 
Gleichstellungsgesetz faktisch nach 
wie vor in erster Linie auf Frauenförde-
rung ausgerichtet ist.

Erweist sich das Gesetz jedenfalls der-
zeit als verfassungsgemäß, so hat der 
Gesetzgeber, wovon er in § 22 GlG M-V 
selbst ausgeht, die weitere Entwicklung 
sorgfältig zu beobachten. Zum Aus-
gleich der immer noch vorhandenen 
strukturellen Benachteiligung von 
Frauen kann es im Hinblick auf Art. 3 
Abs. 2 Satz 2 GG nur darum gehen, 
diese durch Förderung auszugleichen, 
bis die zur geschlechtsbedingten 
Benachteiligung führenden struktu-
rellen Ursachen beseitigt und damit das 
Gleichstellungsziel erreicht ist. In die-
sem Zusammenhang weist das Gericht 
darauf hin, dass der Gesetzgeber selbst 
für diese Beobachtung einen Zeitraum 
von fünf Jahren benannt hat.

Quelle: Pressemitteilung des Landesver-
fassungsgerichts Mecklenburg-Vorpom-
mern vom 10. Oktober 2017

ALLGEMEINE VERWALTUNG
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Andere Länder, andere Sitten. 
Kulturverständnis und Hindernisse bei der 
Integration in eine fremde Gesellschaft.
Gastvortrag von Thorge Lorenzen 
(Geschäftsführer INTERNATIONAL MOTIVATION TRAINING Deutschland GmbH)

Andere Länder, andere Sitten. Wer 
kennt diese Redewendung nicht? Und 
doch zeigen diverse Studien, dass wir 
uns unbewusst meist so verhalten, 
als würde unsere Kultur die richtige 
sein. Für uns stimmt das auch und in 
unserem Kulturkreis funktioniert unsere 
Verhaltensweise wunderbar. Wir ken-
nen unsere Regeln und wir schätzen 
unsere Werte.

Herausfordernd wird es allerdings, 
wenn Menschen aus einer anderen 
Kultur zu uns kommen und sich plötz-
lich völlig anders verhalten, als wir es 
gewohnt sind. Dies führt oft zu Miss-
verständnissen. Es kann sogar so weit 
gehen, dass Ängste vor der anderen 
Kultur entstehen und vor allem Ängste 
davor, die eigenen Werte und Verhal-
tensweisen aufgeben zu müssen.

Es ist essentiell, dass sich die Men-
schen, die zu uns geflüchtet sind, 
schnellstmöglich in unsere Kultur 
integrieren. Die beste und schnellste 
Integration ist mit Sicherheit die in den 
lokalen Arbeitsmarkt. Viele Menschen 
verbringen die meiste Zeit des Tages 
auf ihrer Arbeitsstelle. Die Integration in 
Arbeit schafft ein soziales Netzwerk. Sie 
bietet die Möglichkeit und die Notwen-
digkeit, täglich Sprache anzuwenden. 
Außerdem hilft die Integration in Arbeit 
den Menschen dabei, täglich Neues zu 
erlernen, sich herauszufordern, mit kul-
turellen Unterschieden und eventuellen 
Konflikten aktiv umzugehen. Der Hirn-
forscher Gerald Hüther gibt in seinem 
Vortrag „Ohne Gefühl geht gar nichts“ 
zu bedenken, dass „Wachsen (im Sinne 
von Lernen, uns weiterentwickeln)“ und 
„Dazugehören (z. B. zu einer Gruppe 
oder Gesellschaft, die wir uns ausge-
sucht haben)“ für unser Gehirn zwei 
essentielle Vorgänge sind. Wenn wir 
nicht mehr wachsen oder dazugehö-
ren oder vielleicht sogar beides, sagt 
Hüther, werden in unserem Gehirn Pro-
zesse freigesetzt, die das Zentrum für 
körperliche Schmerzen aktivieren. Es 
fühlt sich also für unseren Kopf an, als 

würde man uns körperlich Schmerzen 
zufügen, und das können wir nicht 
lange aushalten. Das ist der Moment, 
wo wir kurzfristig zu Ersatzbefriedi-
gungen greifen. Langfristig muss aber 
auch eine Lösung gefunden werden. 
So ähnlich wie der Körper bei Verspan-
nungen eine Schonhaltung einnimmt 
um dem Schmerz auszuweichen, kann 
es sein, dass der Kopf sich jetzt seine 
Realität anders gestaltet. Es findet 
keine Integration statt, sondern man 
umgibt sich nur noch mit Menschen 
aus dem eigenen Kulturkreis. Hier 
kennt man sich aus, gehört dazu und 
kann sich auch auf die ein oder andere 
Art und Weise einbringen. Eine paral-
lele Gesellschaft entsteht. Um dies zu 
vermeiden ist es wichtig, die Geflüch-
teten schnellstmöglich in dem Prozess 
der Integration zu unterstützen.

Nachhaltige Integration setzt die Bereit-
schaft voraus, Verhaltensweisen von 
Menschen anderer Kulturen zu verste-
hen und sich mit ihnen effektiv zu ver-
ständigen. Dabei ist viel mehr als nur 
Sprache gefragt. Natürlich ist es essen-
tiell, die Sprache des neuen Landes, in 
diesem Fall deutsch, schnellstmöglich 
zu lernen. Doch damit ist es noch lange 
nicht getan und es hat noch keine wirk-
liche Integration stattgefunden.

Dafür ist auf beiden Seiten Sensibilität 
und Fingerspitzengefühl für eine Kom-
munikation zu entwickeln, die Men-
schen erreicht. Es geht nicht nur um 
das „WAS“, sondern vor allem „WIE“ 
es kommuniziert wird und „WARUM“. 
Wie können wir auf Nummer sicher 
gehen, auch wirklich verstanden wor-
den zu sein?

Warum sagen Menschen aus bestimm-
ten Kulturen „Ja“, obwohl sie „Nein“ 
meinen? Warum fällt einigen der 
direkte Blickkontakt schwer? Warum 
werden Deutsche oft mit Kokosnüssen 
verglichen?

Es ist entscheidend, dass wir an die 
Menschen aus dem neuen, fremden 

und oft auch sehr anderen Kulturkreis 
offen und möglichst unvoreingenom-
men herantreten. Um Verständnis für 
andere Verhaltensweisen aufzubrin-
gen ist es wichtig, interessiert an der 
anderen Kultur zu sein, aber auch, die 
eigene Kultur und sich selbst besser 
kennenzulernen. Denn erst wenn ich 
mir bewusst bin, wie meine eigene 
Kultur funktioniert, kann ich mich ent-
spannt und bereit für etwas Neues auf 
andere Kulturen einlassen, von ihnen 
lernen und eine interkulturelle Kompe-
tenz entwickeln.

Dies gilt sowohl für die Geflüchteten, 
die zu uns gekommen sind, als auch 
für die Menschen bei uns, die mit ihnen 
arbeiten, wie zum Beispiel Ehrenamt-
ler/innen und Mitarbeiter/innen in 
Behörden.

Stereotypen und 
Missverständnisse

Stereotypen helfen uns Menschen und 
Situationen einzuordnen und schnelle 
Entscheidungen zu treffen. Und doch 
sind sie meistens gar nicht richtig. Auch 
möchte niemand von uns mit unserem 
Stereotyp verwechselt werden. Fragen 
Sie einen Ausländer, wie der typische 
Deutsche aussieht, bekommen Sie in 
der Regel folgendes als Antwort: sehr 
organisiert, pünktlich, verlässlich, effi-
zient. Aber auch stur, rechthaberisch, 
wenig flexibel und oft nach außen kalt.

Nun würde ich mich nicht unbedingt 
so beschreiben wollen. Gibt es nicht 
allein einen Unterschied zwischen 
Deutschen, die auf dem Dorf wohnen 
und in der Stadt groß geworden sind? 
Wie sieht es aus mit „Ossi“, „Wessi“, 
aber auch der Unterschied Norddeut-
scher-Süddeutscher ist nicht zu ver-
kennen. Ein Kulturschock trifft in der 
Regel umso überraschender, wenn der 
andere die gleiche Sprache spricht wie 
ich selbst. Treffe ich auf einen Syrer, 
der meine Sprache nur als Fremdspra-
che spricht, würde ich kulturelle Unter-
schiede erwarten und kann mich darauf 
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einstellen verständnisvoll zu reagieren. 
Treffe ich aber auf einen Landsmann, 
der meine Sprache spricht, erwarte 
ich, vielleicht sogar unbewusst, dass 
der andere ähnlich tickt, wie ich selbst. 
Er spricht immerhin die gleiche Spra-
che und kommt aus demselben Land 
wie ich. Jeder Norddeutsche, der 
schon mal in Bayern Urlaub gemacht 
hat weiß, dass dies ein fataler Trug-
schluss sein kann. Missverständnisse 
sind trotz gleicher Sprache auch im 
eigenen Land nicht selten.

Phasen der Integration:

Es sind drei typische Phasen, die ein 
Mensch typischerweise durchläuft, 
wenn sie/er in ein fremdes Land geht. 
Dies gilt sowohl für Austauschschüler/
innen, Expatriates und auch für Flücht-
linge, die zu uns kommen.

Die erste Phase ist in der Regel von 
positiven Gefühlen geprägt. Alles 
scheint perfekt und toll zu sein. Man 
ist erstmal froh angekommen – am 
Ziel – zu sein. Diese Phase wird auch 
die „Flitterwochen-Phase“ genannt. 
Die gute Nachricht ist, fast jeder, der 
in ein fremdes Land geht durchlebt 
diese Phase. Die schlechte Nachricht 
ist, dass diese rosarote Brille leider 
nicht von Dauer ist. So sicher wie das 
Amen in der Kirche folgt schon bald 
die zweite Phase: Der Kulturschock.

In der Kulturschock-Phase nimmt man 
immer noch wahr, dass es Unterschiede 
gibt, allerdings wird nun plötzlich ver-
glichen und es wird schnell klar: Zu 
Hause war nicht alles schlecht. Es gab 
durchaus Dinge, die sogar wesentlich 
besser waren. Entsprechend können in 
dieser Phase Frust und Heimweh ein-
treten. Symptome eines Kulturschocks 
könnten sein, dass man die Realität 
vermeidet. Man hat keine Lust aufzu-
stehen, zieht sich zurück oder umgibt 
sich nur noch mit Menschen aus dem 
eigenen Kulturkreis, weil man sich dort 
„zu Hause“ fühlt. Dies kann verschie-
dene Folgen haben:

Die erste Möglichkeit ist, dass der 
Leidensdruck immer größer wird und 
derjenige sich entschließt, in sein Land 
zurückzukehren. In dieser Phase kön-
nen Menschen irrational reagieren. Es 
gibt Flüchtlinge, die wieder nach Hause 
gereist sind, obwohl dort täglich Bom-
ben fallen. Alles ist besser als dies hier.

Die zweite Möglichkeit ist, dass die 
Flüchtlinge sich entscheiden nicht in 
ihr Land zurückzugehen, aber sich 
auch nicht integrieren. Sie umgeben 
sich nur noch mit Menschen aus ihrer 
eigenen Kultur. Sie erlernen die Spra-
che nicht oder nur sehr dürftig und wer-
den mit der fremden Kultur nie so rich-
tig warm. Übrigens nutzt da auch der 
beste Sprachkurs nichts. Zuerst müs-
sen die Bereitschaft und die Erkenntnis 
da sein, sich integrieren zu wollen, und 
danach erst ist ein Sprachkurs effek-
tiv. Schon Henry Ford hat gesagt: „Wer 
das Warum kennt, kann mit jedem Wie 
schaffe ich das umgehen.“

Deutschland anders sind. Einige Dinge 
sind besser als zu Hause, einige sind 
schlechter. Es ist aber eine Bereitschaft 
da, dies zu akzeptieren. Damit stellt 
sich wieder ein gutes Gefühl ein. Es ist 
einem möglich, sich mit der neuen Kul-
tur zu identifizieren, weil man versteht, 
warum Dinge anders funktionieren und 
Menschen andres handeln, als man 
es von zu Hause gewohnt war. Jetzt 
kommt auch die Sprache zur Anwen-
dung. In dieser Phase der Integration 
erlebt man immer noch ab und zu einen 
Kulturschock, aber dieser wird tragbar 
und wenn vernünftig reflektiert, hilft er 
bei der Integration.

Kulturelle Unterschiede:

Seit vielen Jahrzehnten beschäftigen 
sich Forscher wie Gert Hofsteede, 
Edward T. Hall oder Trompenaars mit 
den Unterschieden zwischen Kul-
turen. Dabei ist zu allererst ganz klar zu 
bemerken, dass jeder Mensch ein kom-

plexes Individuum ist. Das bedeu-
tet es gibt nicht DEN Deutschen 
oder DEN Araber. Allein Dinge wie 
das Geschlecht, wo bin ich auf-
gewachsen, wie gebildet und wie 
fürsorglich war meine Familie, was 
für Freunde haben mich geprägt, 
reise ich viel oder wenig, welche 
Sprachen spreche ich, etc. bestim-
men wer wir sind und wie wir uns 
verhalten. In alledem spielt unsere 
Kultur in der wir aufgewachsen 
sind eine große Rolle. Man kann, 

obwohl natürlich jeder Mensch einzig-
artig ist, trotzdem feststellen, dass in 
bestimmten Kulturen, bestimmte Ver-
haltensweisen und Arten der Kommu-
nikation anders sind als in anderen. 
Deswegen könnte man zum Beispiel 
sagen, dass ein Mensch, der zum Bei-
spiel in Costa Rica groß geworden ist 
oder im Irak, einen anderen Umgang 
mit Zeit haben könnte als jemand, der 
in Deutschland groß geworden ist. Es 
könnte sein, dass der Deutsche mehr 
Wert auf Pünktlichkeit legt und mit Zeit 
unflexibler umgeht. Die folgenden Aus-

führungen sind also nur 
Möglichkeiten: Es ist 
immer notwendig den 
einzelnen Menschen zu 
betrachten.

Zeitverständnis:

Edward T. Hall unter-
scheidet zum Beispiel 
zwischen Kulturen mit 
monochronem und poly-
chronem Zeitverständ-

PHASE 1
Flitterwochen

PHASE 2
Kulturschock

ZEIT

Möglichkeit1

PHASE 1
Flitterwochen

PHASE 2
Kulturschock

ZEIT

Möglichkeit2

Wenn während der Kulturschock-
Phase nicht erkannt wird warum es 
wichtig ist, sich in Deutschland zu 
integrieren, besteht die Gefahr, dass 
eine parallele Gesellschaft entsteht. 
Wir kennen dies aus verschiedenen 
Großstädten in Deutschland.

Erfolgt aber eine Einsicht dann kommt 
es zur dritten Phase, die Phase der 
Integration.

Jetzt wird zwar immer noch verglichen, 
aber die Wertung hat sich verändert. 
Es ist in Ordnung, dass viele Dinge in 

PHASE 1
Flitterwochen

PHASE 2
Kulturschock

ZEIT

Möglichkeit3

PHASE 3
Integration



220

NST-N 10/2017

nis. Chronus kommt aus dem griechi-
schen und heißt „Zeit“. „Mono“ heißt 
„nur wenig“ und „Poly“ bedeutet „viel“.

Monochrones Zeitverständnis:

In einer eher monochronen Kultur ist 
Zeit ein knappes Gut. Das bedeutet 
Pünktlichkeit wird groß geschrieben. 
Eine Agenda wird in einer monochro-
nen Kultur eingefordert und es ist 
wichtig sich auch an diese zu halten. 
In einer monochronen Kultur ist man 
wenig offen für Veränderung. Unterbre-
chungen können in einer monochro-
nen Kultur alles durcheinander brin-
gen und sind daher nicht erwünscht. 
Pünktlichkeit bedeutet Verlässlichkeit 
und Unpünktlichkeit wird in der Regel 
als Respektlosigkeit gewertet. Men-
schen in einer monochronen Kultur 
sind eher aufgabenorientiert. „Erst die 
Arbeit, dann das Vergnügen“, wäre ein 
typischer Satz aus einer eher mono-
chronen Kultur. Das hat allerdings zur 
Folge, dass wenn dann Feierabend ist, 
dieser auch klar von der Arbeit abge-
grenzt wird.

Polychrones Zeitverständnis:

In einer polychronen Kultur wird mit 
Zeit eher flexibel umgegangen. Man ist 
sich dessen bewusst, dass Pläne zwar 
gemacht werden können, aber rech-
net durchaus damit, dass es Ände-
rungen geben könnte. Die Menschen 
aus einer polychronen Kultur sind eher 
personen- und prozessorientiert. Ver-
änderungen werden als normal ange-
sehen und stören nicht den Ablauf. 
Arbeit und Vergnügen werden oft mit-
einander kombiniert. So ist es in einer 
polychronen Kultur zum Beispiel kein 
Problem zum Mittagessen ein Glas 
Wein zu trinken, was in eine mono-
chronen Kultur eher kritisch betrachtet 

werden würde. Ebenfalls ist es in einer 
polychronen Kultur selbstverständlich 
mit Gästen auch nach dem Feierabend 
Zeit zu verbringen, während in einer 
monochronen Kultur eine klare Tren-
nung vollzogen wird. Überstunden 
sind in einer polychronen Kultur über-
haupt kein Problem, wenn die Aufgabe 
wichtig genug ist. Pünktlichkeit ist in 
einer polychronen Kultur eher situa-
tionsabhängig. Bedingt es die Situ-
ation ist es überhaupt kein Problem 
mit dem Thema Pünktlichkeit flexibel 
umzugehen.

Polychrone Kultur trifft 
Monochrone Kultur:

Deutsche kommen eher aus einer 
monochronen Kultur. Araber kom-
men eher aus einer polychronen Kul-
tur. Natürlich gibt es auch hier Unter-
schiede. Man kann sagen, dass 
Menschen, die in Deutschland aufge-
wachsen sind, eher monochron sein 
würden. Auch hier gibt es eine große 
Bandbreite von Möglichkeiten: einige 
Deutsche reagieren stärker monochron 
als andere. Einige tendieren vielleicht 
sogar in Richtung polychrones Ver-
halten. Dennoch verglichen mit einem 
Araber, wirken sie in der Regel immer 
noch eher monochron.

Wenn nun jemand aus einer polychro-
nen Kultur kommend in eine mono-
chrone Kultur zieht oder umgekehrt, 
sind Missverständnisse vorprogram-
miert.

Wenn Sie Urlaub in Südeuropa 
machen, dann ist es Ihnen vielleicht 
nicht so wichtig, ob der Bus zehn 
Minuten zu spät kommt. Das empfin-
den Sie vielleicht sogar als entspannt. 
Kommt er aber eine Stunde zu spät 

und es regnet, sieht das ganze schon 
anders aus. Nun stellen Sie sich vor, 
Sie arbeiten in so einer Kultur und 
möchten nach Ihrem Empfinden pro-
fessionell agieren. Es wird nicht lange 
dauern, und Sie könnten an den Rand 
der Verzweiflung geraten. So ähnlich 
geht es Menschen, die aus einer poly-
chronen Kultur zu uns kommen. Man 
begegnet ihnen plötzlich mit einer 
Verbindlichkeit und Härte, die sie aus 
ihrer eigenen Kultur so nicht kennen. 
Gleichzeitig treffen sie auf eine Art von 
Zeitverständnis was als sehr unflexi-
bel und gefühlskalt gedeutet werden 
könnte.

Der Afrikaner (polychron) sagt zum 
Beispiel über den Schweizer (mono-
chron): „Ihr habt die Uhr, aber wir 
haben die Zeit.“

Fons Trompenaars vergleicht die Ver-
haltensweise von Menschen aus zum 
Beispiel dem deutschen Kulturkreis 
mit Kokosnüssen, während die Verhal-
tensweisen aus dem arabischen Kul-
turkreis eher mit Pfirsichen gleichzu-
setzen ist: Eine Kokosnuss hat zuerst 
eine sehr harte Schale, aber sobald 
diese aufgebrochen ist, hat man drin-
nen das Fleisch und die Milch der 
Frucht. Deutsche sind in der Regel 
zuerst mal reserviert. Wenn man sich 
noch nicht kennt, dann erzählt man 
sich nicht unbedingt persönliche 
Dinge. Neulich fuhr ich mit meinen 
Eltern zusammen im Taxi durch Berlin 
und der Taxifahrer erzählte uns nach 
etwa drei Minuten, dass es Stadtfüh-
rungen in Brandenburg gäbe und nach 
weiteren zwei Minuten, dass er an 
Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt 
sei. Sehr viele Informationen für eine 
achtminütige Taxifahrt. Meine Eltern 
und ich kommen aus einem Kultur-
kreis, in dem man private Informati-
onen erst dann mit jemandem teilt, 
wenn man denjenigen näher ken-
nengelernt hat. Vertrauen muss erst 
erarbeitet werden. Wenn aber jemand 
unser Vertrauen gewonnen hat, dann 
könnte es sogar sein, dass wir denje-
nigen auf ganz private Feste einladen, 
wie beispielsweise zu Weihnachten. 
Es dauert am Anfang eine Kokosnuss 
zu knacken, wenn sie aber geknackt 
ist, haben Sie einen Freund fürs Leben 
gewonnen.

Araber kommen eher aus einer Kultur, 
deren Verhaltensweise Trompenaars 
mit einem Pfirsich vergleicht. Die 
Bereitschaft sich zu öffnen ist ganz 

Zeitverständnis

ArabischerKulturkreis
DeutscherKulturkreis

Polychron,
multitasking
ZeitistimÜbermaßverfügbar

Monochron,
EinszurZeit
Zeitistkostbar
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groß, aber es gibt einen ganz harten 
Kern, der wirklich so privat ist, dass 
er nur mit wenigen geteilt wird. Nun 
stellen Sie sich vor, jemand aus einer 
Pfirsich-Kultur trifft auf jemanden aus 
einer Kokosnuss-Kultur: Der Pfirsich 
schüttet sein Herz aus, erzählt gleich 
persön liche Dinge und die Kokosnuss 
denkt: „Hat der keinen Friseur?“ Umge-
kehrt hält der Pfirsich die reservierte 
zurückhaltende Art der Kokosnuss für 
extrem unhöflich und denkt vielleicht: 
„Ich bin hier nicht willkommen.“

Kommunikation. 
High Kontext – Low Kontext

Edward T. Hall unterscheidet in der 
Art der Kommunikation zwischen High 
Kontext- und Low Kontext-Kommuni-
kationsstilen.

Menschen die aus einer Kultur mit 
einem Low Kontext-Kommunikations-
stil kommen, legen in der Regel Wert 
darauf „Was“ gesagt wird. Es zählt das 
gesprochene Wort. Es wird daher das, 
was gewünscht wird direkt ausgespro-
chen und im besten Fall wird noch ein 
„bitte“ drangehängt. Stille fühlt sich in 
einer Low Kontext-Kultur eher unwohl 
an. Auf Menschen aus einer High Kon-
text-Kultur kann so eine Verhaltens-
weise extrem unhöflich wirken.

Für Menschen aus einer High Kontext-
Kultur ist es wichtig, eine harmonische 
zwischenmenschliche Beziehung auf-
rechtzuerhalten. Die Kommunikation 
läuft oft eher indirekt ab: das bedeu-
tet, es wird viel in Bildern oder Anek-
doten erzählt. Es kann zum Beispiel 
sein, dass Menschen aus so einer Kul-
tur nicht direkt das Wort „Nein“ ver-
wenden. Sie sagen und meinen „Nein“ 
indem sie andere Wörter verwenden, 
zum Beispiel das Wort „Vielleicht“ oder 
sie sagen sogar „Ja“ aber in einem Ton 
der klarmacht, das „Nein“ gemeint 
war. Ich erinnere mich an einen Fall in 
Costa Rica, als eine Gastfamilie ihre 
Schweizer Austauschschülerin von 
heute auf morgen vor die Tür setzte. 
Was war passiert? Das Mädchen, nen-
nen wir sie Tanja, hatte ihre Gastmutter 
am Montag gefragt, ob sie am Frei-
tagabend mit ihren Freundinnen aus 
der Schule ausgehen dürfte. Für das 
selbstbewusste 17-jährige Mädchen 
aus Zürich war diese Frage überhaupt 
nicht ungewöhnlich. Die Gastmutter 
sagte: „Kein Problem. Frag deinen 
Gastvater.“ (Das hieß: NEIN). Tanja 
ging also zum Gastvater und stellte 
die Frage nochmal. Der sagte: „Ok, 

vielleicht. Lass uns Freitag nochmal 
reden.“ (Das hieß wieder NEIN). Tanja 
ging also Freitag zum dritten Mal fra-
gen und erntete ein genervtes „Ja, na 
gut“ was sie in keiner Art und Weise 
mit ihrer Frage in Verbindung brachte, 
sondern auf die generelle Laune des 
Gastvaters schob (übrigens hieß das 
zum dritten Mal „Nein“). Als sie dann 
Freitagabend um 23.00 Uhr von ihrer 
Verabredung nach Hause kam, stan-
den ihre Koffer gepackt parat und das 
arme Mädchen fiel aus allen Wolken. 
In einer High Kontext,Kultur ist es ent-
scheidender, „Wie“ die Dinge gesagt 
werden.

Bei der Kommunikation mit Menschen 
aus einer High Kontext,Kultur ist es 
wichtig, zwischen den Zeilen lesen zu 
können. Stille kann ganz entscheidend 
sein in dieser Kommunikation.

Ein Problem, was sehr häufig auftritt, 
ist, dass Menschen aus einer Low Kon-
text-Kultur jemanden aus einer High 
Kontext-Kultur oft gar nicht verstehen.

Man geht davon aus, dass so ein 
kultureller Unterschied und so eine 
Kommunikation entscheidend zum 
Absturz von Avianca Airlines in New 
York City beigetragen hat. Der erste 
Offizier schaffte es nicht, dem Tower 
zu kommunizieren, dass der Flieger 
kein Benzin mehr hatte und es sich um 
einen Notfall handelte. Aus Kolumbien 
kommend, einer sehr High Kontext-
Kultur, redete er immer wieder um den 
heißen Brei herum. New Yorker sind 
eher eine sehr direkte Art der Kommu-
nikation gewöhnt. Als man später die 
Blackbox auswertete, fand man das 
Gespräch zwischen dem Tower und 
dem Cockpit. Der erste Offizier sagt 
zwar mehrfach: Wir haben kaum noch 
Benzin – wir müssen landen. Aber das 
ist bei jedem Flugzeug der Fall, was 
seinen Zielort erreicht. Das heißt der 
Tower hat den Flieger nach hinten in 
die Schlange eingereiht. Nicht ein-
mal während dieser Konversation fällt 
das Wort „Notfall“ oder „dringend“. 
Der letzte Teil der Blackbox hat auf-
gezeichnet, dass der erste Offizier 
sich zu seinem mittlerweile verzwei-
felten Kapitän wendet und sagt: „Ich 
glaube, der im Tower ist langsam sauer 
auf mich.“

Umgekehrt kann es sein, dass jemand 
der aus einer High Kontext-Kultur in 
eine Low Kontext-Kultur zieht, sich 
sehr schlecht behandelt fühlt. Ein Trai-

ner, der mit mir eng zusammenarbei-
tet, ist vor sieben Jahren aus dem Irak 
nach Deutschland gezogen. Er sagte 
mir einmal: „Zuerst habe ich gedacht, 
die Menschen hier sind alle Rassisten. 
Weil die mir gegenüber ständig so 
direkt und unverschämt waren. Bis 
ich dann etwas länger hier lebte, mehr 
Leute kennenlernte und verstand: Die 
sind hier alle so. Auch untereinander 
reden die so.“

Integration: Wir treffen uns in der 
Mitte

Das gute an uns Menschen ist, dass 
wir uns bis zu einem gewissen Grad 
verändern können. Wir können uns 
Situationen anpassen. Es wird auch 
kulturelle Unterschiede geben, wo 
weder wir noch unsere Gegenpartei 
bereit sind, etwas zu verändern, weil 
sie zu tief verankert sind. Hier sind 
Toleranz und Verständnis füreinander 
gefragt.

Und auf vielen Ebenen sind wir nicht 
so verschieden, wie es auf den ersten 
Blick aussehen mag. Eine Mutter 
ist eine Mutter, egal welchen kultu-
rellen Hintergrund sie hat, wenn ich 
in jemanden verliebt bin, kann ich 
plötzlich über alle Unterschiede hin-
wegsehen, etc. Es sind Gemeinsam-
keiten, über die wir Brücken bauen 
und die uns helfen, Integration mög-
lich zu machen. Ich erinnere mich an 
eine Teilnehmerin aus meinem Semi-
nar für interkulturelle Kompetenz, die 
zu Beginn des Trainings sagte: „Ich 
wohne schon seit über 40 Jahren hier 
und die Dinge sind hier so wie sie sind. 
Die Flüchtlinge kommen hierher und 
die können sich anpassen.“ Nach den 
zwei Tagen sagte genau dieselbe Frau: 
„Ich habe verstanden, dass Integra-
tion nur dann möglich ist, wenn auch 
ich aus meiner Komfortzone trete, auf 
Menschen zugehe und das ein oder 
andere verändere, um diese Menschen 
zu erreichen.“

International Motivation Training bietet 
seit April 2000 Seminare zum Thema 
Motivation, Teambuilding, Führungs-
kräfteentwicklung und Interkulturelle 
Kompetenz weltweit erfolgreich an. 
Neben Universitäten wie der Lon-
don School of Economics, der Har-
vard Business School oder der Delhi 
University, zählen auch Unterneh-
men und Kommunale Einrichtungen 
wie beispielsweise Jobcenter zu den 
Kunden von IMT. Hervorzuheben ist, 
dass nicht nur die Jobcentermitarbei-

JUGEND, SOZIALES UND GESUNDHEIT
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ter/innen und Führungskräfte geschult 
werden. Seit mehr als sieben Jahren 
unterstützt International Motivation 
Training Deutschland GmbH über 70 
Jobcenter deutschlandweit bei der 
nachhaltigen Integration von SGB-II 
Empfängern und Geflüchteten in den 
ersten Arbeitsmarkt.

Thorge Lorenzen ist Geschäftsführer 
und Gründer der International Motiva-
tion Training Deutschland GmbH und 
beschäftigt sich seit Jahren mit dem 
Thema „Motivation“. Seit April 2000 
gibt er weltweit Motivationsseminare 
in Firmen, Universitäten und Schulen.

Im Januar 2010 startete er deutsch-
landweit Mitarbeiter von Behörden, 
zum Beispiel Jobcenter-Mitarbeiter 
und auch deren Kunden in seinen Trai-
nings zu schulen. Als Experte durfte 
er auf verschiedenen überregionalen 
Veranstaltungen, beispielsweise „Regi-
onen in Aktion“, als Gastredner auf-
treten, und wurde in Talkshows, wie 
unter anderem „Kerner“ eingeladen. 
Auch bei der Tagung „Koordinierung 
der Sprachförderung“, die gemeinsam 
von Niedersächsischen Landkreistag, 
Niedersächsischen Städtetag und der 

Staatskanzlei vorbereitet wurde, hat er 
einen Vortrag mit dem Schwerpunkt 
„Kulturverständnis und Hindernisse bei 
der Integration in eine fremde Gesell-
schaft“ gehalten.

Für Menschen, die aus fremden Kul-
turen nach Deutschland kommen 
und sich in die deutsche Gesellschaft 
integrieren wollen, bietet Internatio-
nal Motivation Training Schulungen 
in deren Muttersprache an. Denn 
komplexe Themen versteht man am 
besten in seiner gewohnten Sprache. 
Auch wenn es natürlich essentiell ist, 
schnellstmöglich Deutsch zu lernen, 
ist es ebenso wichtig, bestimmte 
Themen zu verstehen und umsetzen 
zu können. In der sechs Wochen lan-
gen Maßnahme “Finding Work and 
Future” lernen die Teilnehmer/innen 
in ihrer Muttersprache, die „do’s“ und 
„don’ts“ in Deutschland zu verstehen. 
Sie erkennen ihre Eigenverantwor-
tung, sich selbst möglichst schnell in 
Deutschland zu integrieren. Mithilfe 
von professionellen Trainern ermitteln 
sie ihr Potenzial, setzen sich Ziele und 
erarbeiten Wege für eine schnelle und 
nachhaltige Integration in den ersten 

JUGEND, SOZIALES UND GESUNDHEIT

Niedersächsischer Städtetag – gefällt mir!
Erhalten Sie Informatio-
nen, Hinweise, Positionen, 
Beschlüsse aktuell auch 
über facebook. Mit einem 
„Gefällt mir“-Klick auf 
unserer neuen Seite ist dies 
möglich.

Gern können Sie diese 
Seite auch teilen oder Ihre 
„Freunde“ einladen, die 
Seite ebenfalls zu liken.

http://www.facebook.com/
niedersaechsischerstaedtetag

Arbeitsmarkt. Die überdurchschnittlich 
hohe Erfolgsquote und die durchweg 
positiven Rückmeldungen von Job-
center Mitarbeitern/innen und Teil-
nehmern/innen zeigen, dass die Maß-
nahme “Finding Work and Future”, 
genau das ist, was die Geflüchteten 
zur Integration brauchen. Diese Maß-
nahme wird von der International Moti-
vation Training Deutschland GmbH auf 
Arabisch, Dari, Farsi, Kurdisch, Eng-
lisch und Deutsch angeboten.

Der beste Weg für Flüchtlinge, sich 
schnellstmöglich mit der deutschen 
Kultur zu identifizieren, ist die nachhal-
tige Integration in den ersten Arbeits-
markt. Deswegen erklären die IMT-
Trainer den Teilnehmern/innen in ihrer 
Muttersprache die komplexe Thema-
tik der Integration auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt. Im Seminar auf Arabisch 
vermitteln die IMT-Dozenten, die sich 
selbst vor Jahren in Deutschland inte-
griert haben, die „do’s und don’ts“ 
der deutschen Kultur. Sie spiegeln 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
ihre Eigenverantwortung zum Thema 
Integration und unterstützen bei der 
Entwicklung einer Perspektive. Nach 
dem Seminar kann jeder Teilnehmer 
und Teilnehmerin (auch die Analpha-
beten) aktuelle Bewerbungsunterlagen 
in deutscher Sprache vorweisen und 
weiß sich im Vorstellungsgespräch zu 
präsentieren.

Nähere Informationen erhalten Sie 
unter Telefon 03012076746, E-Mail 
info@internationalmotivation.com 
oder auf der Homepage des IMT 
www.internationalmotivation.com

INTERNATIONAL	MOTIVATION	TRAINING	
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ZIEL	DER	MASSNAHME	
	
KULTURELLE	UNTERSCHIEDE	MEISTERN,	CHANCEN	
NUTZEN,	ZUKUNFT	SCHAFFEN.		
	
Die	 Entscheidung	 in	 ein	 anderes	 Land	 zu	 gehen	 und	 einen	
Neuanfang	zu	wagen	ist	sehr	mutig.	
	
Diese	 Menschen	 können	 für	 unsere	 eigene	 Kultur	 und	
Wirtschaft	 eine	 enorme	 Bereicherung	 darstellen,	 wenn	 sie	
schnell	und	entsprechend	gut	integrieren.			
	
Die	 beste	 und	 nachhaltigste	 Integration	 erfolgt	 durch	
Teilhabe	 am	 ersten	 Arbeitsmarkt.	 Dazu	 ist	 es	 natürlich	
wichtig,	 dass	 die	 Menschen	 zuerst	 einmal	 Deutsch	 lernen.	
Dies	 wird	 in	 diversen	 Integrationskursen	 abgedeckt.	 Unser	
Kurs	geht	viel	tiefer	und	ist	weitreichender:	
	
Eine	 Reihe	 von	 Herausforderungen	 müssen	 gemeistert	
werden.	Es	geht	um	viel	mehr,	als	nur	die	Sprache	zu	lernen.	
Der	 Kurs	 wird	 auf	 Arabisch	 angeboten	 und	 von	 Trainern	
gehalten,	 die	 selbst	 irgendwann,	 nach	 Deutschland	
ausgewandert	sind.	Sie	wissen	genau	was	es	bedeutet,	sich	in	
Deutschland	 zu	 integrieren.	 Sie	 kennen	 die	

Herausforderungen,	mit	denen	die	Flüchtlinge	zu	tun	haben,	
in	der	Regel	aus	eigenen	Erfahrungen.		
	
Es	fängt	oft	bei	kleinen	Dingen	im	Alltag	an	und	zieht	sich	hin	
bis	 zur	 Jobsuche	 und	 zu	 Karriereperspektiven.	 Wie	
funktioniert	 die	 deutsche	 Kultur.	 Was	 sind	 die	 Do’s	 und	
Don’ts	 im	 deutschen	 Alltag	 und	 auf	 dem	 deutschen	
Arbeitsmarkt.	Welche	Potentiale	bringen	die	Teilnehmer	mit	
und	 wo	 können	 sie	 realistische	 Perspektiven	 damit	
entwickeln?	 Welche	 Ziele	 haben	 die	 Teilnehmer?	 Wie	
funktioniert	 der	 deutsche	 Arbeitsmarkt?	 Wie	 sieht	 eine	
deutsche	 Bewerbung	 aus?	 Worauf	 ist	 zu	 achten,	 wenn	
Unterlagen	 erstellt	 werden	 und	 wie	 läuft	 ein	
Vorstellungsgespräch	in	Deutschland	erfolgreich	ab?	
	
Es	 geht	 in	 diesem	 Kurs	 um	 Erkenntnis.	 Das	 Erkennen	 vieler	
Unterschiede	 und	 das	 Meistern	 von	 neuen	 Gegebenheiten.	
Die	 Menschen	 lernen,	 sich	 in	 ihr	 Neues	 Umfeld	 schnell	
einzubringen	 und	 anzupassen	 ohne	 die	 eigene	 Kultur	 und	
Identität	aufzugeben.	
	
	

	
Da	der	Kurs	„	Finding	Work	and	Future“	in	arabisch,	farsi,	urdu	und	kurdischer	Sprache	angeboten	wird,	kann	er	sowohl	vor	und	
auch	nach	einem	Integrationskurs	von	den	Teilnehmern	in	Anspruch	genommen	werden.	
	
	

DAUER	UND	ZEITEN	

• Das	Seminar	geht	über	18	Tage,		
• verteilt	auf	sechs	Wochen	mit	je	drei	Seminartagen	am	Stück	(Block).			
• Insgesamt	hat	die	Maßnahme	einen	Umfang	von	136	UE	(a	45min),		
• zusätzlich	sind	3	UE	Einzelcoaching	für	jeden	Kunden	vorgesehen	(Termine	werden	mit	dem	Kunden	ausgemacht).	

	
	

	 	

FINDING	WORK		
AND	FUTURE	
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Am 3. November 2017 konnte sich die 
Bürgermeisterin der Stadt Moringen, 
Heike Müller-Otte, über die Glück-
wünsche zu ihrem Geburtstag freuen.

Hubertus Heil MdB, konnte ebenfalls 
am 3. November 2017 Glückwünsche 
entgegennehmen, sein Wiegenfest 
wiederholte sich zum 45. Mal.

Auf 70 Jahre Lebenserfahrung kann 
Stadtdirektor a. D. Johann Arends, 
Stadt Neuenhaus, seit dem 4. Novem-
ber 2017 zurückgreifen.

Samtgemeindebürgermeister a. D. 
Horst Wiesch, Stadt Sulingen, voll-
endete am 16. November 2017 sein 
65. Lebensjahr.

Zum 65. Mal jährt sich am 20. Novem-
ber 2017 der Tag der Geburt von Bür-
germeister a. D. Peter Brieber.

Nur einen Tag später, am 21. Novem-
ber 2017, kann Bürgermeister a. D. 
Hubert Spaniol, Gemeinde Lieben-
burg, die Glückwünsche zu seinem 
70. Geburtstag entgegennehmen.

Dr. rer. pol. Daniela de Ridder 
MdB, bietet am 27. November einen 
Anlass, Glückwünsche anzubringen.

SCHRIFTTUM

PERSONALIEN

Der Einsatz nichtstaatlicher Sicherheitskräfte 
bei Veranstaltungen

Heinrich Bernhardt

Handbuch für Veranstalter, Betreiber von 
Veranstaltungsstätten und
Führungskräfte der Sicherheitsdienste

1. Auflage 2017, 148 Seiten, A5 broschiert,
ISBN 978-3-410-27658-6, 39 Euro

Das Thema „Sicherheit bei (Groß-)Veranstal-
tungen“ wird immer wieder – teilweise auch 
sehr emotional – diskutiert: Dieses Handbuch 
unterstützt Anwender dabei, die wesentlichen 
Themen und Probleme beim Einsatz nichtstaat-
licher Sicherheitsdienste umfassend und sachlich 
zu erschließen, entsprechende Entscheidungen 
zu treffen und gegebenenfalls angemessene 
Maßnahmen zu veranlassen.

Als Anleitung und Nachschlagewerk gleicherma-
ßen nützlich, informiert es über alle relevanten 
rechtlichen und praktischen Fragen sicherheits-
bezogener Aufgaben. Es richtet sich damit vor 
allem an Betreiber von Veranstaltungsstätten, 
Veranstalter,

Veranstaltungsleiter und ganz besonders an das 
in leitender Funktion eingesetzte Personal von 
Sicherheitsdiensten.

Das Besondere an diesem Handbuch:
Es beschränkt sich nicht auf die Vermittlung 
praktisch operativen Wissens, sondern berück-
sichtigt die aktuelle Rechtsprechung und erläutert 
juristische Zusammenhänge. Zahlreiche Quel-
lenangaben geben die Gelegenheit, sich weiter 
zu informieren.

Kommunalverfassungsrecht Niedersachsen

Niedersächsisches Kommunal-
verfassungsgesetz (NKomVG), 
Niedersächsisches Gesetz über die 
kommunale Zusammenarbeit (NKomZG)

Stand: inkl. 44. Nachlief. Mai 2017
2562 Seiten, Loseblattausgabe (in 2 Ordnern)
ISBN 978-3-86115-769-4, 159 Euro inkl. 
MwSt.

Zum 1. November 2011 ist das neue Niedersäch-
sische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
in Kraft getreten.

Eine erste umfassende Novellierung des NKomVG 
ist durch das Gesetz zur Änderung des Nieder-
sächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
und anderer kommunalrechtlicher Vorschriften 
sowie über Gebietsänderungen im Bereich des 
Hafens Wilhelmshaven vom 26.10.2016 erfolgt, 
das zu Beginn der neuen allgemeinen Kommu-
nalwahlperiode am 1.11.2016 in Kraft getreten 
ist. Der Gesetzgeber hat damit drei politische 
Schwerpunkte verfolgt. Zum ersten wurde die 
Rechtsstellung der Gleichstellungsbeauftragen 
gestärkt, die nunmehr auch wieder in Gemeinden 
ab 20 000 Einwohnern verpflichtend hauptamtlich 
tätig sein muss. Zum zweiten sind Erleichterungen 
bei Bürgerbegehren und -entscheiden vorgenom-
men worden, insbesondere wurde das notwendige 
Zustimmungsquorum für einen erfolgreichen 
Bürgerentscheid von 25 Prozent auf 20 Prozent 
abgesenkt. Drittens wurde die wirtschaftliche 
Betätigung der Kommunen durch verschiedene 
Regelungen gestärkt, namentlich wurde die 
sogenannte Subsidiaritätsklausel in § 136 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 3 NKomVG wieder abgeschwächt und 
die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen 
auch bei Vorliegen gleicher Leistungsfähigkeit 
im Vergleich mit privaten Konkurrenten erlaubt, 
was der niedersächsischen Rechtslage bis 2005 
entspricht. Partiell überarbeitet oder weiterentwi-
ckelt wurde das NKomVG aber auch im Bereich 
der Verkündungen und Bekanntmachungen, des 
sog. Vertretungsverbots und hinsichtlich der 
Zuständigkeiten der Vertretung. Hervorzuheben 
ist die in § 64 NKomVG nunmehr grundsätzlich 
vorgesehene Medienöffentlichkeit der Sitzungen 
der Vertretung und Klarstellungen bei der Rechts-
stellung des Hauptverwaltungsbeamten. Kleinere 
Neuerungen sind im Recht der Ortsräte, bei den 
Samtgemeinden, den dienstrechtlichen Befug-
nissen des Hauptverwaltungsbeamten und bei 
der Wahl der (weiteren) Beamten auf Zeit vorge-

nommen worden. Im Bereich der wirtschaftlichen 
Betätigung sind weitere materielle Änderungen 
beispielsweise hinsichtlich der erneuerbaren 
Energie oder der Vertretung in Aufsichtsräten 
und Gremien nennenswert. Das Haushaltsrecht, 
das Recht der Stiftungen und des Prüfungswe-
sens wurden ebenfalls partiell angepasst. Der 
aktualisierte Gesetzestext ist Bestandteil des 
Werkes. Die Einarbeitung der Novellierung in die 
Erläuterungen wird zügig fortgesetzt.

Der Praxis-Kommentar ist ein wichtiger und 
hilfreicher Ratgeber für alle Kommunalpolitiker, 
hauptamtlich Tätige in Gemeinden, Städten, 
Landkreisen, der Region Hannover, für Fraktionen, 
Verbände, Gerichte, Studieninstitute, (Fach-)
Hochschulen und kommunale Unternehmen.

• Gliederung,
• Allgemeines und Terminologie,
• Persönliche Voraussetzungen für die 

Verwendung im Sicherheitsdienst,
• Sicherheitsprobleme bei Veranstaltungen,
• Rechtliche Grundlagen der Sicherheits-

pflichten,
• Rolle und Status der Sicherheitsdienste,
• Ausgewählte Haftungsfälle für die 

Sicherheitsdienste,
• Aufgaben des Sicherheitsdienstes,
• Exkurs: Crowd Management und 

Crowd Control,
• Eingriffe des Sicherheitsdienstes und 

Befugnisse,
• Rechtsverstöße und Vorgehen des 

Sicherheitsdienstes,
• Führung, Organisation und Personalstärke 

des Sicherheitsdienstes,
• Psychologische Aspekte der Aufgaben-

wahrnehmung,
• Kooperation und praktische Hinweise,
• Mindestlohn und Arbeitnehmerüberlassung,
• Arbeitsschutz,
• Schlussbemerkungen.

So gründe und führe ich eine GmbH

Beck-Rechtsberater

10., neu bearbeitete Auflage 2017. Buch. XXI, 
253 Seiten, Softcover. Das Werk ist Teil der 
Reihe: (Beck-Rechtsberater im dtv; 50778),
ISBN 978-3-406-68255-1, 14,90 Euro

Dieser Ratgeber vermittelt Ihnen leicht und 
verständlich die erforderlichen Kenntnisse des 
GmbH-Rechts. Er zeigt Ihnen, wie Sie die Vorteile 
dieser Gesellschaftsform effektiv nutzen und 
beantwortet alle Fragen zu:

• Gründung,
• Gesellschaftsvertrag,
• Rechten und Pflichten des Geschäftsführers,
• Aufgaben der Gesellschafterversammlung,
• Möglichkeiten und Grenzen der Haftungsbe-

schränkung,
• Auflösung, Liquidation und Löschung der 

GmbH.

In der Neuauflage wird die in den letzten Jahren 
ergangene Rechtsprechung zur Haftung des 
Geschäftsführers bei Zahlungsunfähigkeit der 
Gesellschaft, zur Bestellung und Abberufung von 
Geschäftsführern, zur Gesellschafterliste und zur 
Geschäftsanschrift ausführlich dargestellt und 
erläutert.
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Kleines Handbuch der Krisenkommuni-
kation

Jürgen Kleikamp

94-seitige broschiertes Handbuch,
Kommunal.de, Zimper Media GmbH, 
Reinhardstraße 31, 10117 Berlin
ISBN 978-3-00-056656-1, 7,95 Euro 
(Staffelpreise)

Gut gewappnet für die Krise
„Wie manage und überlebe ich Krisen?“ 
– diese für Oberbürgermeister, Bürgermei-
ster und Landräte, aber auch Manager der 
Wirtschaft schnell existenziell werdende 
Frage steht im Mittelpunkt des vom WDR-
Journalisten Jürgen Kleikamp (Bonn) ver-
fassten „Kleinen Handbuch der Krisenkom-
munikation“. Das im „Westentaschenformat“ 
bei Kommunal.de (Zimper Media GmbH, 
Berlin) erschienene Werk wird vom Deut-
schen Landkreistag (Berlin), dem Deutschen 
Städte- und Gemeindebund (Berlin) und der 
GVV-Kommunalversicherung VVag (Köln) 
herausgegeben. Es enthält wertvolle Tipps 
und Hinweise aus journalistischer Sicht zum 
professionellen Umgang mit Krisensituationen.

Zum Buch:
Wenn eine Krise eintritt, gibt es nicht mehr viel 
Zeit zum Nachdenken. Es ist Katastrophen- 
und Krisenmanagement gefragt. Dann ent-
scheiden bei derartigen Ereignissen manchmal 
wenige Minuten über die einzuleitenden 
Maßnahmen, die Außenwirkung der Stadt, 
über die Qualität der örtlichen Verwaltung oder 
gar über das eigene politische Überleben des 
Hauptverwaltungsbeamten. Ausschlaggebend 
für die Wirkung nach außen ist die professio-
nelle Darstellung in der Öffentlichkeit. Gelingt 
es, Ruhe zu bewahren und mit kühlem Kopf 
nicht nur die richtigen Entscheidungen zu 
treffen, sondern diese auch der interessier-
ten Öffentlichkeit gegenüber glaubhaft und 
nachvollziehbar zu vermitteln? Oder läuft 
man kopflos ins Chaos und setzt ein mühsam 
erworbenes Image der Stadt oder von sich 
selbst aufs Spiel?

Das 94-seitige broschierte Handbuch bietet 
hier nützliche Hilfestellung an. Es unterschei-
det Personen- und Ereigniskrise, erläutert 
anhand von Beispielen strategisch sinnvolles 
Vorgehen im Krisenfall und zeigt auf, wie man 
sich auf Mediennachfragen und Interviewsitu-
ationen der Sache wegen optimal vorbereitet. 
Abgerundet wird das Werk durch „10 Goldene 
Grundregeln der Krisenkommunikation“. Die 
Tipps, die darin enthalten sind, sind Leitge-
danken, die einen offenen und fairen Umgang 
mit den Medien ermöglichen. Damit sollen sie 
dazu beitragen, dass im Krisenfall durch eine 
nicht angemessene Kommunikation mit der 
Öffentlichkeit oder durch mangelnde Trans-

parenz das eigentliche Probleme nicht noch 
vergrößert wird. Das „Kleine Handbuch zur 
Krisenkommunikation“ dient als Reflektion, um 
für Krisensituationen besser gerüstet zu sein. 
Es ist aber zugleich auf Grund seines Umfangs 
geeignet, in einer brenzlichen Situation zu 
helfen und Fehler zu vermeiden.

Seit der ersten Auflage des Kleinen Hand-
buchs der Krisenkommunikation, das bun-
desweit eine bis dahin bestehende Marktlücke 
geschlossen hat und auch deswegen schon 
nach kurzer Zeit vergriffen war, hat sich 
einiges in der globalisierten und digitalisierten 
Welt getan: Wir leben mittlerweile in einem 
postfaktischen Zeitalter, in dem Fake News, 
alternative Fakten oder Echoräume salonfähig 
geworden zu sein und die Wirklichkeit wider-
zuspiegeln scheinen. Krisen bekommen somit 
eine weitere Dimension. Grund genug, diese 
Themen aufzugreifen und in die praktischen 
Handlungsempfehlungen für die Bewältigung 
von Krisensituationen aufzunehmen.

In der Neuauflage sind erstmalig durch einen 
Gastbeitrag von Rechtsanwalt Prof. Dr. Hans 
Dahs Bewertungen und Ratschlägen zu den 
Beleidigungsdelikten aus der Sicht eines Straf-
rechtsspezialisten enthalten. Außerdem wird 
eine neue Assistanceleistung der GVV-Versi-
cherung, die im Rahmen der Vermögeneigen-
schadenversicherung als kostenfreier Service 
angeboten wird, vorgestellt. Sie bietet u. a. ein 
rund um die Uhr erreichbares Krisentelefon.

Zum Autor:
Der Autor Jürgen Kleikamp, geb. 1953 in Biele-
feld, war in allen journalistischen Bereichen 
tätig; bei Regional- und Boulevard-Zeitungen, 
bei Radio, Fernsehen und Internet. In seinen 
mehr als vierzig Berufsjahren hat er als Redak-
teur, Reporter und Korrespondent zahlreiche 
Krisen journalistisch begleitet.

KLEIKAMP

KLEINES HANDBUCH DER
KRISENKOMMUNIKATION

2. ERWEITERTE UND AKTUALISIERTE AUFLAGE

Verwaltungsverfahrensgesetz: VwVfG

Kopp / Ramsauer

18., vollständig überarbeitete Auflage 2017. 
Buch. XXXII, 1990 S. Hardcover (in Leinen), 
C.H.BECK, ISBN 978-3-406-71056-8, 
62 Euro

Der Kopp/Ramsauer erläutert das Verwaltungs-
verfahrensgesetz zuverlässig, prägnant und gut 
verständlich.

Die Neuauflage berücksichtigt das Gesetz zum 
Abbau verzichtbarer Anordnungen der Schriftform 
im Verwaltungsrecht des Bundes vom 29.3.2017 

Niedersächsisches 
Kommunalverfassungsgesetz

Robert Thiele

2., überarbeitete Auflage 2017. XIII, 
548 Seiten, Kart., ISBN 978-3-555-01914-7, 
49 Euro

Der Kommentar zum Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetz bleibt auch in der 
2. Auflage dem Ziel verpflichtet, eine profunde 
Kommentierung der Vorschriften auf aktuellstem 
Stand zu bieten. Das Werk stellt wiederum nicht 
nur für die Mitarbeiter in den Verwaltungen sowie 
für die erfahrenen Kommunalpolitiker eine aktuelle 
und praxisnahe Hilfe dar, sondern ist auch für die 
neuen Mandatsträger unerlässlich.

Berücksichtigt sind bereits die Änderungen des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungs-
gesetzes, die am 1.11.2016 in Kraft getreten 
sind, insbesondere die Regelungen mit den 
Schwerpunkten Stärkung der Gleichstellungs-
beauftragten in den Kommunen durch Auswei-
tung der Verpflichtung zur Beschäftigung einer 
hauptberuflichen Gleichstellungsbeauftragten 
auf Gemeinden und Samtgemeinden mit mehr 
als 20 000 Einwohnern. Förderung der direkten 
Bürgerbeteiligung durch Verzicht auf das Erfor-
dernis eines Kostendeckungsvorschlags und die 
Beratungspflicht des HVB beim Bürgerbegehren 
sowie die Abschätzung des Quorums für das 
Zustandekommen des Bürgerentscheids von 25 
auf 20 v. H. der wahlberechtigten Bevölkerung 
und die Aufhebung eingehender Vorschriften für 
die wirtschaftliche Betätigung von Kommunen.

Thiele leistet mit seiner Kommentierung eine 
praxisnahe Hilfestellung unter Berücksichtigung 
der einschlägigen Rechtsprechung der nieder-
sächsischen Verwaltungsgerichtsbarkeit und der 
neu auftretenden Fragestellungen.

Beamtenrecht in der Praxis

Schnellenbach / Bodanowitz

9., neubearbeitete Auflage 2017. Buch. XXXI, 
476 S. Softcover, C.H.BECK,
ISBN 978-3-406-68723-5, 59 Euro

Das Standardwerk zum Beamtenrecht behandelt 
systematisch alle praxiswichtigen Bereiche wie

• Einstellung, Beförderung,
• Versetzung, Abordnung, Umsetzung, 

Zuweisung,
• Ruhestand,
• Entlassung von Beamten auf Probe und auf 

Widerruf,
• Grundrechtsbeschränkungen,
• Nebentätigkeit,
• Schadensersatzhaftung des Beamten,
• Fürsorge- und Schutzpflicht des Dienstherrn,
• Dienstliche Beurteilung,
• Personalakten,
• Leistungsstufen, -prämien und -zulagen,
• Dienstunfall,
• Rückforderung von Besoldung und Ver-

sorgung sowie sonstigen Leistungen des 
Dienstherrn.

Die Neuauflage berücksichtigt insbesondere den 
immer noch kontinuierlich anwachsenden Konkur-
rentenrechtsschutz und die signifikante Zunahme 
von Verfahren zum Beurteilungswesen. Dabei ist 
die aktuelle Rechtsprechung der Obergerichte, 
aber auch die der Eingangsgerichte eingearbeitet. 
Erfasst sind zudem wichtige Entscheidungen des 
BVerfG, etwa zur Richterbesoldung.

Das Werk gehört in jede beamtenrechtliche 
Bibliothek von Personalverantwortlichen, von 
Beamtenrechtlern etc. für die Praxis besonders 
wichtig ist der Umstand, dass jedes Kapitelmit 
Ausführungen zu prozessualen Fragen sowie zur 
Rechtschutzmöglichkeiten endet.

und das Gesetz zur Modernisierung des Besteu-
erungsverfahrens vom 18.7.2016 mit seinen 
Änderungen der §§ 24 und 41 VwVfG sowie dem 
neuen § 35a VwVfG zum vollständig automatisier-
ten Erlass eines Verwaltungsaktes. Schwerpunkte 
der Bearbeitung lagen darüber hinaus im Bereich 
des Planfeststellungsrechts und des förmlichen 
Verfahrens (UVP). Wie stets sind aktuelle Recht-
sprechung und Literatur sorgfältig eingearbeitet.

Der perfekte Begleiter für Rechtsanwälte, Fach-
anwälte für Verwaltungsrecht, Syndikusanwälte, 
Verbandsjuristen, Richter, Referenten in Bundes-, 
Landes- und Kommunalbehörden, Referendare, 
Studierende und Professoren.
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Herausragen im 
Reiseland Deutschland

Damit Gäste Sie finden und wiederkommen – wir entwickeln 
Marketing- und IT-Strategien für Städte und Tourismusregionen.
Buchen Sie bei uns einen Markencheck Ihrer Destination. 

Market ing

Schulze-Delitzsch-Straße 35 · 30938 Burgwedel/Hannover

Tel. +49 5139 8999-0 · Fax +49 5139 8999-50

info@winkler-stenzel.de · www.winkler-stenzel.de

Market ing


